
NEUE UND ALrrE DArrEN
ZUR GESOHICHrrE DIOCLETIANS UND

OONSTANTINS

I.

In Aegypten datirte man nach Regierungsjahren erst der
IWnige, dann der I{aiser. Herrschten mellfere zugleioh, so be­
zeiclmete man auch das J alu mit mehreren Ziffern. So heisst
dasjenige, welches vom 29. August 300 bis zum 28. August 301
lief, in einem Papyros, den lVIitteis kürzlich veröffentlicht lId I:
12: S Katle; SKat es TWV Kupiwv f]IlWV t:.IOKAI1TlaVOO Kat MaEtlltavoO
I:EßUO'TWV Kat KwvO'TavtlOU Kat MatilltaVOO TWV E:rrtq>av€O'nhwv
KllIO'apwv und entspreohend die andern Jahreszahlen derselben
Urlmnde, ausser dass in diesen der Kürze halber die Kaiser­
Ilamen weggelassen und nur die Ziffern gesetzt werden. Es sind
deren drei trotz der Vierzahl der Kaiser, weil die beiden Cae­
sarellan demselben Tage ernannt waren und daher die gleiche
Regierungsdauer besassen. Diea alles ist wohlbekannt; ebenso
dass für Diocletiltll eiu Jahr mehr gereohnet wird,
als für seinen Mitaugustus, licht ,Tahre mehr als für die Cae­
Baren. Das Letztere verstebt sich von selbst; denn Diocletia.n
lUl.tte am 17. November 284 den Thron bestiegen, die Caesaren
am 1. März 293. Da nun die Zeit, welche dem ersten Neujahrs­
tage (29. August) einer neueR Regierung vorausging, immer als
'ganzes Jahr gerechnet wurde, mochte sie auch noch so lwrz
sein, war das erste Regierungsjahr bei jenem 284/5, bei diescn
292/3. Aber nach derselben Rechnuug müsste Maximian ebenso
viele Jahre zählen, wie Diooletian j denn er war am 1. April 285
zum Caesar ernannt worden 2,also zwar in einem andern

1 Griechische Urkunden der Papyrussllmm]ung zu Leipzig I 8.22l.
2 Seeck, Gesohichte des der antiken Welt III S. 44G.

Rhein; Mn•• f. PhHoJ. N. F. J,XI!. 32
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römischen, aber in dem gleichen ägyptischen Jahre. Wenn seine
Ziffer trotzdem um Eins differirt, so ergiebt sioh daraus, dass
man sein Caesarenthum bei seiner Regierungsdauer unberück­
sichtigt liess und diese erst von da an reohnete, wo er Augustus
wurde, d. h. vom Anfang des Jahres 286.

Dasselbe zeigen auch seine Alexandrinisohen Münzen. Auf
ihnen bleibt seine höchste Jahreszahl um Eins llinter der Dio'
cletians zurüok, und keine einzige gibt ihm den Caesartitel, ob­
gleioh sehr zahlreiclle mit der Ziffer Il erhalten sind. Sein Cae­
sarenthum muss hiernach staatsl'echtlich niedriger gestanden
haben, als das des Constantius uml Galerius, deren Regierungs­
jahre in Aegypten gezählt und vOn denen Münzen in Aleximdria
geschlagen wurden.

Dem entspricht es, dass diese beiden von A.nfang an die
tribunioisohe Gewalt besassen, die Maximian erst als Augustus
verliehen wurde. Denn wo sie auf seinen Denkmälern erwähnt
wird, differirt ihre Ziffer bis zum J. 293 von der entspreeIlenden
Diocletians immer um zwei, d. h. sie beginnt mit dem J. 286 1.

Seit 294, also gleich naoh der Erhebung der jüngeren Caesaren,
wird dies anders. Eine sohweizer Inschrift dieses Jahres
(Dessll.u 640) verzeichnet bei Diocletian elf iribuniciae potestates,
bei Maximian zehn, das Preisedikt bei jenem achtzebn, bei diesem
siebzehn. Dieser Wechsel in der Rechnung lronnte lreinen andern
Zweck haben, als die Veränderung in der staatsrechtliohen
Stellung i1es Caesarentbums zu verschleiern. Doch fUbrte man
ibn nur bei den tribunioiscben Gewalten durch, die im ganzen
Reiche verlÜindet wurden; um die Jabrzäblung einer einzelnen
abgelegenen Provinz kümmerte sieh cler alte Kaiser nicht, und
so lwnnte in A.egypten die ursprüngliohe Rechnung dauernd er­
balten bleiben.

Dooh aucb hier findet sieh eine ganz ähnliche Correctllr
der Jahreszahlen bei Constantin dem GroBsen. In einer Urlmnde
vom 8. August 316 2 wird das laufende Jahr als TO EVEO"TO~

b€KIlTOV Kfxl o'fboov €TO~ bezeichnet, d. h., wie Wilcken richtig
erkannt hat, das 10. Jahr ConBtantins und das 8. des Lioinills,
in einer andern vom Oktober desselben Consulates als TO EVE<rTO<;;
tß Kilt €VllTOV. Das dazwischen liegende Neujahr des 29. August

1 Seeck aO. S. 446.
2 J. Nicole, Les papyrus de Gel1eve I S.14, corrigirt durch

Wilcken, Archiv für PapYl'usforschung III S. 382 ff.
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la\t also die Jahreszahl des Licinius richtig um Eins vorgE),8choben,
die des Constantin aber um Zwei. Wilclren hält dies fitr un­
möglicll und conjicirt daher ta fitr lß, obgleich Grenfell und
Hunt dieser Lesung ausdrück lioh als Cfairly certain' bezeichnen;
dooh wie wir alsbald sehen werden, ist ein so gewaltsames Zer­
hauen des Knotens Ireineswegs erforderlich.

Constalltin wurde am 25. Juli 306 zum Kaiser ausgerufen,
wonacl1 sein erstes ägyptiscl1!:~s Regierungsjahi: 305/6 sein müsste.
Dazu passt es vortrefflich, wenn das Jahr 316{7 als das zwölfte
bezeichnet wird. Man wür(le also viel eher Gl'Und llaben,
bEKUTOV in EVOEKaTov zu ändern, als lß in 1(1, wenn nicht zwei
andere Urlmnden 1 auch jene erste Ziffer bestätigten. Denn
heide gleichen das 5. Jahr Constantins mit <lem 19. des Galerius,
dem 7. des Ma:ximinu& und dem 3. des Licinins, d. 11. mit dem
J. 310!1, was allerdings auf 306/7 als das erste, 315/6 als das
zehnte fithrt. Die Lösung des Widersprucl1es ergibt sich scllon
aus dem, was ich im Hermes (36 S. 29) dargelegt llabe. Aber
da selbst ein Gelehrter von dem Range Wilckens sie nicht ge­
funden hat, dürfte eine Wiederholung doell nicht überflüssig sein.

Constantin wurde in York auf den Thron erhoben, uud
viel mellr Zeit als der kurze Monat, der dies Ereigniss von dem
ägyptischen Neujahr trennte, musste vergellen, ehe die Nach~ficht

davon nach Sirmium zu Galerius gelangte. Wie ausdrüoklioh
überliefert wird, zögerte diesel' mit der Anerkennung 2. Erst
im Ootober oder ganz kurz vor dem Beginn desselben hat er
sie ausgesprochen i denn unmittolbar nachher muss die Statue
Constantin8 in Rom aufgestellt worden sein, da eben dies der
öffentliche Ausdruck jener Anerltennung war, und gleicll darauf
erfolgte der Aufstand dell Maxentius, für den das Datum des
28.0ctober 306 tiberliefert ist 8. Galerius übersandte COllstantin
ein Purpnrgewand und wollte dadurch den Anschein el'wecken,
als wenn er selbst illn freiwillig zum Mitregenten ernannt habe 4.

Hiemach musste er seine Ausrufung dm'cll die Soldateu als niohtig
betrachten, was auch daduroh bestätigt wird, dass er ihn nioht
als Augustus gelten Iiess, wozu sie ihn gemacht hatten, sondern

1 Nicole S. 18. Aegyptische Urkunden der kgL Museen zu Berlin
II 411.

2 Laet. de mort. pers. 25, 1: de!ibet'Clvit diu, an St!8ci11e'1·et.
8 Zosim. II 9,2. Seeek, Geschichte des Untergangs 12 S. 481.
4, Laet. aO.: ipsi pnrpuram rnisit, ut ~!ltt'o Clscimsse iUum in soeie-

tatel1! viaef'etur.
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ihm nur den Caesartitel verlieh. Mithin durfte COllstantill im
orientalischen Reichstheil nicht früher als legitimer Herrscher
angesehen werden, als von dem Tage an, an welchem jene Er­
nennung zum Caesal' erfolgt war, und dieser musste freilich naoh
dem 29. August 306 liegen. Damit aber verschob sich sein
erstes Regienmgsjahr auf 306/7, wie die Urkunden bis zum
J. 316 es zählen. Doch natürlich betracMete Constantin selbst
seine Erhebung durch das britanniacbe Heer als legitim und
wünscMe, dass dies auch in der ägyptischen Zeitrechnung zum
Ausdruck lwmme, was er im Herbst 316 durchsetzte.

Auch dieser Zeitpunkt erklärt "ich aus der Geschichte.
Bis 313 llel'fllchte Maximinus über Aegypten, eine Kreatur des
Galerius, die Constautin immer feindlich war. Sein Nachfolger
Lioinius stand schon 314 gegen diesen im offenen Kriege, und
als der E'riede geschlossen wurde, blieb er in der ersten Zeit
noch sellr zweifelhaft. Doch am 1. März 317 ernannten beide
Herrscher gemeinsam ihre Söhne zu Caesaren. Kurz vorher
mnss also eine Annäherung stattgefunden haben, und ohne Zweifel
hat sie es bewirkt, dass der Anspruch Constantins, schon seit
dem 25. Juli 306 legitimer Kaiser gewesen zu sein, auch in
den Datirungen Aegypteus seine Anerkennnng fand.

Wir finden also in dei' gleichen Epoclle zwei willl{ürliche
Veränderungen der kaiserlichen Zeitreohnung, die sich gegen­
seitig stützen. Maximian springt mit dem 1. Januar 294 von
der achten trihnnioisohen Gewalt auf die zehnte über, Constantin
mit dem ,29. August 316 vom zelmten Regierungsjahr auf das
zwölfte, Dies dül'fte auch insofern nicht ohne Bedeutung sein,
als es dazu beitragen könnte, Idinftig auftauohende Urlmnden
mit grösserer Sicherheit und Genauigkeit zu daHren.

Die oben angeführte Leipziger Urkunde ist dadurch noch
von besonderer Bedeutung, dass sie uns das älteste Zeugniss
für die Indictionenreohnung bietet. Schon vor Jahren llabe ich
den Beweis zu führen versuoht, dass die Einführung derselben
nioht, wie man vorller nach dem Bericht des Chronilwn Paschale
annahm, im J. öU, sondern schon 297 stattgefunden habe I,

Später entdeckte Wilcl{en einen Papyros, der dies zu hestätigen
schien, aber zu sohlecht erbalten war, um ganz siollere Schlüsse
zu gestatten 2. Jetzt aber beBitzen wir ein deutliches und duroh

1 Die Entstehung des Indictioneucyclus. Deutsche Zeitschr. f.
Geschichtswiss. 1894 XXXII S. 27H ff.

2 Archiv f. PapSrtlsforschung II S. 185. 393.
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wiederholte Nachprüfung gesiehel·tes Beispiel einer fünften In­
dietion, die vor dem J. 303 liegt, also nur an einen Gycfus an­
knüpfen kann, der 297 begann.

11.

Dass COllstantin im J. 324 den Liciniua besiegte und die
Alleinherrschaft elTang, habe ich früher zu beweisen versucht t

und dafür wohl auch Zustimmung gefunden,bis Mommsen seine
starke Autorität für das vorhergehende Jahr in die Wagschale
legte 2. Auf eine Widerlegung meiner Gründe Hess er sieh nicht
ein, sondern stützte sich ga n z aus so h li es s li 0 h auf zwei
ägyptisohe Daten, die er beide dem J. 323 zusohrieb. Das eine
nannte am 23. Mai die Consuln Licinius zum sechsten und seinen
Sohn zum zweiten Mal, das andere am 8. August ein Consuln­
paar, in dem er Severus und Rufinus zu erkennen glaubte. Die
letzteren beiaen standen in den Fasten; die ersteren nicht. Daraus
ergab sich, dass diese von Conlltantin nicht aner!{almt waren,
ihre Aufstellung also wahl'llcheinlich einen Akt der Feindseligkeit
gegen ihn bedeutete. Wem; nun ägyptische Urkunden im Früh­
ling 323 nach den anticonstantinischen Consuln, im Sommer des­
selben Jahres nach den oonstantinischen datirten, so fand Mommsen
darin den entscheidenden Beweis, dass in der Zwischenzeit d!e
ersten Siege über Licinius erfochten und Aegypten seiner Herr­
schaft entrissen worden sei.

Dass dieser Beweis nicht durchaus zwingend ist, habe ich
schon früher dal'gelegt ll; immerhin aber wäre er sehr beachtens­
:werth, wenn nur seine Grundlage ganz sicher wäre, d. h. wenn es
feststände, dass die fraglichen Consulate beide dem Jahre 323
angehören. Doch wie Denere Forsohungen ergeben haben, ist
dies bei dem ersten höchst unwahrscheinlioh und bei dem zweiten
erweislioh falsch.

Das Consulat von Licinius Vater und Sohn ist in der Ur­
kunde mit der 11. Indiction verbunden, die naoh der gewöhn­
liohen Reohnung vom 1. September 322 bis zum 31. August 323
läuft. Danach glaubte Mommsen den 23. Mai unbedenklich in
das letztere Jahr setzen zu können. Doch wie Wilcken erwiesen

1 Die Zeitfolge der Gesetze Constantins. Savigny-Zeitschr. f.
Reehtsgesch. Rom. Abth. X S. 188 ff.

2 Consularia. Hermes XXXII S. 545.
B Zur Chronologie des Kuisers Lici1liuB. Hermes XXXVI S. 28 ff.
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hat, war in Aegypten das Neujahr der Indiction an kein festes
Datum gebunden, sondern schwankte derart um den Anfang des
Sommers herum, dass jener Tag ebensowohl in den Beginn, wie
in das Ende des Steuerjahres fallen konnte. Nun ist die frag­
liche Urlwnde ein Kaufvertrag über ein Grundstück, in dem die
Indictionen in folgendem Zusammenhange erwähnt werden. Der
Verl.änfer verpflichtet sieh l für elie Bodenstener der vergangenen
Zeit einsohliesslicb der 10. Indiotion einzustebn I wogegen der
Käufer sie für die Folgezeit von der laufenden 11. Indiction an
tragen soll 1. Darin liegt doch, dass diese eben erst beginnt;
denn wäre sie so weit abgelaufen, dass die Steuern fiir sie schon
bezahlt sein müssten, so würde sie ZUI; Vergangenheit, nicht zur
Folgezeit gehören. Steht aber in diesem J!'a.lle der 23. Mai am
Anfang der Indictlon, so lässt sieh auch das Consulat del' beiden
Licinii nur auf das Jahr 322 beziehen. Zum Uebe~fluss findet
es sich in einer andern Urkunde auch neben der 10. Indiction
(321/2), Zwar ist hier der Text so zerstört, dass sich der Zu­
sammenhang nicht klar erkennen aber die beiden Daten
sind deutlich lesbar, und nicbts hindert, sie mit einander in Ver­
bindung zu bringen 2.

Bleibt bei dieser Datirung vielleicht noch die Möglichkeit
eines Zweifels itbl'ig, 130 ist es bei dem zweiten wichtigeren Con'
sulat jetzt vollkolllmen sicbel' gestellt, da8s es nicht auf 323, sondel'u
auf 316 zu beziehen ist. Doch ist der Irrthum Mommsens nicht
nur erklärlich, sondern er war unter den gegebenen Umständen
gar nicht zu vermeiden. Denn die Lesung Niooles 8, durch die
allein es ihm bekannt war, lautete: >AKlAtOU I:aßEivou Kai OÖET­
Tiou 'Pou<pivou. Nun steht es durch OlL. X 407 fest, dass der
Rufinus, welcher 323 Consul war, das Gentilioiulll Vettlus fUhrte,
und durcb den Chronographen von 354 ist ein Ac il i u s Severus
als Stadtpräfeet in den J. 325 und 326 Uberliefert4• l\rlommsen

1 Corpus papyrorum Raineri I 10: TWV TOUTUiV (?) LllTOUIA€VUiV
Ö'IT€P TWV 'ITapUiXlllA€VUiV XPOVUiV IAElPl TOU bl€All).u8oTo<; ETOU<; Tfj<;
b€KO:Tll<; ivblKTlWVO<; Kai aUTij<; OVTUiV 'ITpo<; (Jm (slatt EilE) TeV 1tUiAOOVTa,
TWV bE dmi TOU EVEl1TWTO<; ~TOU<; Tij<; EliTuxoO<; hbEKdTll<; tVblKTUiJVOC;;
€'ITI TOV EHj.;; XPOVOV OVTUiV 'ITpo<; am TOV WVOUIlEVOV. Auf die Bedeutung
dieser Stelle für die Datirung haben P. Collinet und P. Jouguet, Archiv
f. Papyr. III S. 343 aufmerksam gemacht.

2 Hermes XXXVI S. 31.
aLes papyrus de Geneve S. 14.
'" Mommsen, Chronica millora I S. 67.
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war also durohaus zu der Annahme bereohtigt, dass La{3eivou
nur ein Versehen des Schreibers sei und duroh LeoUllPou ersetzt
werden müsse, Doch jetzt bat Wilcken 1 durch eine Nachprüfung
der betl'. Urkunde feslgesteUt, dass das Gentilicium des ersten
Consuln nicht 'AKlr..lOU, sondern Kuu<lvloU zn lesen ist, worin
zweifellos eine Entstellung VOll Caeoiua erbliokt werden muss,
und ein Antonius Caecina Sabinus war im J. 316 Consulß und
zwar gleichfalls mit einem Ruftnus. Dass auch dieser Vettius
hiess, ist ein sonderbarer Zufall, den wir nnserer Urkunde kaum
glauben würden, falls er nioht auoh eine anderweitige Bestätigung
rande. Denn im Anfang des J. 316 war ein C. Vettius Cossinius
Rufinus Stadtpräfect s, und dass Consulate mit Präfectllren des·
selben Mannes zusammenfallen oder sich unmittelbal' folgen, ist
im 4. Jahrhundert eine sehr häufige Ersoheinung.

Wilcken meint, nach seiner neuen JJeslmg seien die zwischen
ifommsen und mir verhandelten Fragen 'nochmals nachzupriifen'.
Wie mir scheint, ist dies Uberflüssig. Denn MommseDs Beweis
beruhte ja einzig und allein auf der Annahme, dass jene
heiden CODsulate dem Jahre 323 zuzuschreiben seien. Ist dies
unrichtig, so bedarf er keiner (NachprüfuDg', sondern ist schleoht­
weg hinfällig,

Doch .1<:;. Schwartz 4 hat die Hypothese Mommsens wieder
aufgenommen und sie mit Gründen zu stützen gesuoht, die frei­
lich nicht neu sind, sondem sich fast alle schon bei dem alten
Tillemont vorfinden. Aber da sie trotzdem sehr beachtet worden
sind, kann ich mich ihrer Widerlegung leider nicht entziehen.

Dass das Zeugniss der Chronik von Constantinopel, welche
den Krieg 324 ansetzt, ein sehr gewichtiges ist, giebt auch er
zu; ich meinerseits halte es für ganz entscheidend. Tillemont
hat es dadurch zu erschüttern gesucht, dass er bei Hydatius,
auf dem unsere Kenntniss jener Chronik vorzugsweise beruht,
auch andere falsche Datirllngen Dach weist. Gewiss kommen solche
vor, ja in den Anfangstheilen seiner Fasten überwiegen sie an
Zahl sogar die richtigen, aber nur soweit er occidentalische Quellen
benutzt, von denen sich die letzte Spur unter dem J. 318 findet 5•

1 Arohiv f. Papyrusforschung 111 S. 382.
2 Mommsen, Chronica minora III S.388.
S Mommsen aO. I S.67. DeSS!l.ll 1217 = OlL. X 5061.
4 Nachrichten d. kgl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen 1904 Heft 5

S. 540 :If.
5 Jahrbücher f. Philologie 1889 S. 630.
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Denn bier berichtet er von einer gallischen Sonnenfinsterniss, die
in Wirklichkeit 319 stattfand. Von da an' aber beruht sein
Werkchen bis zum J. 389 ganz ausschliesslich auf der Chronik
von Constantinopel, und soweit sie reicht, ist er in den Jahres­
bestimmungen so gut wie unfehlbar. Jedenfalls hätte sich
Schwartz die Mühe nicht ersparen dürfen, auch andere Irrtbümer
bei ibm aufzufinden, ehe er sein Zeugniss fül' das Jahr 324 ver­
warf. Doch nach seiner Ansicht 'stehen ibm andere Zeugnisse
gegenüber, die den Krieg ins Jahr 323 zu setzen zwingen'.
Prüfen wir also diese zwingenden Zeugnisse.

'Anrelius Victor stellt die SchlacM bei Adrianopel und
Licinius' It'lucM nach Chall,edoll ebenso zusammen wie die Con­
sulnria Constantinopolitana, datirt sie aber auf 323. Damit ist
bewieRen, dass es auch diesen Ansatz in den Chroniken gab:
Ist daR wirklich bewiesen? Victor hat sein Büchlein im J. 360
abgeschlossen; er brauchte also für ein Ereigniss, das nur
36 Jalu'e früller lag, gar keine Cllfoniken einzusehen, sondern
konnte es auch auf!. den Erzählungen älterer Leute kennen, die
im Chronologischen sehr selten genau sind. Doch gesetzt, er
hättft wirklich eine Cbronik benutzt, so würde sich immer noch
fragen, wie zm>erlässig sie war. Von den Consularia Constanti­
nopolitana wissen wir durch vielfache Proben, dass man siell
unbedingt auf sie verlassen kaHn; aber die Anfangstheile des
Hydatius, Eusebius· Hieronymns, ja fast die meisten sonst erhal­
tenen Chroniken setzen die Ereignisse sehr häufig, manche fast
regelmiissig, unter fal$ohe Jallre, und WRrum sollte dies bei der
Cluonik Vietor!> anders gewesen sein? Sehwartz soheint zu meinen,
Chronik sei Chronik und jedes Zeugniss geite dem anderen gleich.
Und derselbe Vielor, durch deu er die beste ollronologisohe
Ueberlieferung erschüttern will, die wir überhaupt besitzen, giebt
41, 15 an, Constantin habe 13 Jahre die Alleinherrsohaft besessen,
b es t ä ti g t also hier das Datum der Chronik von Constantinopel.

'Dem AureIius Vietor', so fährt Sehwartz fort, 'kommt die
Subscription des constantinischen Erlasses zu Hilfe, durch den
alle Verfügungen des 'Tyrannen' aufgehoben werden (CoLl. Theod.
XV 14,1): pp. XVII kalo Zun. Crispo III et Constantino III
Cae8s. 0011.88. (324). Die Constitntion setzt die Ermordung und
damnatio mcmoriae des Lieinius voraus. Da zwischen Licinius
Abdankung und Tod einige Zeit verstrichen ist, liegt kein Grund
vor, die Subseription zu verdächtigen, und noch viel weniger ist
eine Möglichkeit vorbanden, sie plausibe.l zu corrigiren.' Wirk-
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lich keine Möglichkeit? Also mein Vorllchlag, Iun. in tan. zn
ändern, wäre gallz unmöglich? Und docb kommt genau dieselbe
Korruptel so und so viel Mal in den Subsoriptionen des Codex
Tbeodosianus vor 1, von viel schlimmeren ganz zn geschweigen.
Und dass die Aufhebung der Gesetze eines entthronten Il.errsohers
- denn etwas anderes bodeutet das y.,rort tyrallnus nicht ­
dessen Ermordung voraussetze, ist eine Annahme, die sicl1 durcll
nichts beweisen lässt. Vielmehr musste diese Massregel dem
endgiltigen Siege übet· Licinius unmittelbar folgen. Oder meint
Schwartz etwa, Constantin habe die Verfügungen seines Nebeu­
buhlers, welohe die Chl'istenverfolgung anordneten, 1I'10nate lang
in Kraft gelassen, wähnmd er llelbst das Nicaenische Concil vor­
bereitete? Die fragliche Constitution trägt nicht das Datum,
sondern das Propositum des 16. Mai oder nach meiner Emendation
des 16. Decembel' 324. Sie ist aiso an diesem Tage nicht
erlassen, sondern von dem Adressaten, der sich vielleicht in
fernen Provinzen befand, empfangen und öffentlich ausgestellt
worden. Wo Datum und Propositum neben einander erhalten
sind, wie das im Codex TheoJosial1us häufig vorkommt, da liegen
zwischen ihnen regelmässig mehrere Wochen, nicht selten mehrere
Monate!!. Nun wurde am 18. September die letzte Schlacht gegen
Licil1ius geschlagen, und sehr bald darauf, wahrscheinlich Anfang
Oetober, erfolgte seine Absetzung. .Wenn sich das Geset.z, das
seine Verfügungen RuChob, unmittelbar daran anschloss, so ist
der 16. December ein sehr passender Tag für das Propositum
desselben.

Prüfen wir dagegen, wie sich die Chronologie gestalten
würde, wenn Schwartz darin Recht Mtte, dass Licinius im
Oktober 323 abgesetzt und unsere Con~titution am 10. Mai 324

f Ein ganz sichet'es Beispiel von vielen andern im Hermes XLI
S. 488 Anm. 2.

2 Cod. Theod. XI 29, 1: dat. VI kalo Ian. T1'ev(i1'is), ace. VIII
id. Feh,·. Regio. lfrg. Vat. 35: data IV kai. Sept. a p1'aefecto pmetorio
aa eo,'1'eCWl'efll Piceni Aquileia, aecepta. XIV "al. Oct. Albae. Cod. Theod.
IX 40, 1. XI 30,2. 36, 1: dat. III non. Nov. T"ev(il'is), ace. XV kai.
Mai. Hadrumet(Q). VIII 10, 1: dat. VI id. Nov. 1~·evi1·i.g, ace. XV kai.
]Jlart. Oaf·tT~agine. XIV 8,1: ilat. XIV kai. Odab. Naisso, ace. VIII
id. Nov. IX 19, 1: dat. III kal. Feb., ace. kai. Aug. XI 30, 5. 6: dat.
id. At~g. Arelato, pp. id. Oct. T7tevcste. Dies nur ein paar Beispiele
aus einer grossen Zahl, die man im Index zum Codex Tbeodosiam\s
leicht nl.'chscblagen kanu.
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nach seinem Tode proponirt worden sei. A'ls Besiegter ging
er nach Thessalonike nnd lebte dort einige Zeit, bis die Anklage
gegen ihn erhoben wurde, er werbe unter den Barbaren, um
mit ihr~r Hilfe die Herrschaft wiederzugewinnen 1. Damit können
nur die Gothen jenseit der Donau gemeint sein, deren Soharen
ihn sohon in seinem letzten Kampfe unterstützt hatten 2. Jene
Besohuldigung wird Schwartz nioht als begründet gelten lassen,
doch darauf kommt es hier nioht an. Denn auoh wenn sie falscb
war, musste sie dooh wenigstens der Zeit naoh möglioh sein,
und mit entfernt wohnenden Barbal'enstämmen unterhandelt man
nioht in wenigen Tagen oder Woohen. Constantin riohtete über
seinen Gegner nioht selbst, sondern liess den Urtheilsspruch in
Rom durch den Senat fällen 8. Dessen Entsoheidung musste dem
Kaiser 11aob Nicomedia überbracht werden; dann erst konnte
der Befehl zur Hinrichtung nach Thessalonike abgehen. Erst
nachdem sie vollst,reckt war, soll naoh Sohwartz das fragliobe
Gesetz gegeben sein, und doch soll dasselbe im siebenten Monat
Dach der Abdankung des Licinius nicht gegeben, sondern schon
in die Hände des Adressaten gelangt sein, was immer eine längere
Zwischenzeit voraussetzt.

'Weniger zuverlässig sind allerdings die Subscriptionen Cod.
Theod. XIIr 5, 4. II 17, 1, welche zu beweisen sohE\inen, dass
Constantin im März und April (324) in Thessalonich war, wo
Licinius ermordet wurde: Die Gründe, warum diese Daten
weniger sein sollen, werden nicht. angegeben. Wenn

ein Gesetz vom März und ein anderes vom April den Kaiser an
demselben Orte zeigen, so stützen sie sich, wie mir scheint,
gegenseitig und erweisen sich eben dadurch als (zuverlässig.
Aber freilioh !mnn Constantin nicht in Thessalonich gewesen
sein, als Licinius dort •ermordet wurde'. Denn nach der end­
giltigen Besiegung seines Gegners, die bei Nicomedia erfolgte,
blieb er einstweilen dort und berief eben deshalb das ConcH
nach dem benaobbarten Nicaea. Dagegen ist ausdrücklich über-

1 8001'at. I 4, 4: 0 be trpo,; bMTOV f)aUXaaet';, tlI1T!;POV ßClpßdpou,;
Tlva,; I11JVClTetTwv dVCl!JClX€I1Cl(i6at TfJV llTTav €(itrOul)atEv., Ueber den
Quellenwerth diesel' und der später anzuführenden Stellen s. Geschichte
des Untergangs der antiken Welt 12 S. 508.

l! AnoD. Vales. 6, 27: 1/wxime auxiliantibus guos Aliquaea
1'egalis deduxemt.

8 Zonar. XIII 1 p. 3 B: bIO Kai T~ I1UTKAJ1TtV llia Tpa!J!JIXTWV TOO
ßal1\Mw,; t'J m:pl T01JTOU dVETE9Yj ßouM.
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liefert, dass er von Thessalonich aus den Krieg gegen Licinhts
vorbereitete; wenn er also in den }l'riihlingsmonaten 324 dort
nachweisbar ist, so sehe ich darin nur einen neuen Beweis, dass
im Sommer desselben Jahres jener Krieg stattfand. Das hat
wohl auch Schwartz bemerkt und findet nnr deshalb jene Sub­
scriptionen <weniger zuverlässig', weil sie in seinen Kram nicht
hineinpassen.

Die beiden weiter oben angeflihrten Gründe hat Schwartz
vorangestellt, dooh hätte er ihnen WOlll hum irgend welohes
Gewicht beigelegt, wenn nicht dritter Hauptgrund ihn dazu be­
stimmt hätte. Seine Konstruktion der Ereignisse, die zwischen
der Besiegung des Lic1llius und dem Conoi! von Nicaea liegen,
passt nämlich nicht in den kurzen Zeitraum von acht Monaten
hinein; doch daraus folgt weiter niohts, als das diese Konstruk­
tion falsoh ist.

Im Ansohluss an seine Ausgabe des Eusebius hat Schwartz
mit Eifer und Erfolg die kimhenhistorisohen Quellen durohforscht,
dabei aber die weltliche Geschichte über die Gebiihr vernach­
lässigt. So lwnnte es ihm begegnen, dass er den Kaiser Jovian
mit lobenswerther Konsequenz nie anders als Jovinian nennt und
die Rede des Nazarius, die von einem Stadtrömer in Ro~ ge­
halten ist, als gallisohen Panegyrious' bezeiohnet (8. 639). cAuf
diese Weise Chronologie tI'eiben heisst aber das Pferd am Schwanze
aufzäumen. Denn wie Athanasius ausdrüoklich bezengt 1, er­
mangelten die kirchlichen Urkunden fast regelmässig der Da­
tierung, und die historische Darst.ellung ist nirgends mehr durch
Tendenz entst.ellt, als bei den Schriftstellern, die Glaubenssätze
oder Bischofsstühle zu vertheidigen haben. In diese Verwirl'ung,
die mitunter unabsiclltlioh, viel häufiger absichtlioh ist, chrono­
logische Ordnung hineinzubringen, ist nnr auf Grund der welt­
lichen Quellen möglich, die von den Fehlern der kirchlichen
meist unberiihrt sind. Wie schwer sioh ihre Vernachlässigung
an Schwartz gerächt hat, mag folgendes Beispiel zeigen.

'Ein festes Datum, das einen Eokpfeiler der Basilinsclll'ono­
logie bildef, findet er 2 in einem Briefe des Bisohofs, in dem
gesagt ist, es'wimmele das ganze Land von Constantinopel bis
zur illyrischen Grenze VOll Feinden'. Mit Recbt bezieht er dies
auf den letzten Gothenkrieg des Vahms und setzt danach den

1 Zeitschrift f. Kirchengesch. X S. 525.
2 Göttinger Nachrichten 1904 Heft 4 S. 370.
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Brief in das Jahr 316. Dies gescbieht auf Grund der Erzählung
Ammians; doch ist dabei übel'Behen, dass dieser in dem letzten
Theil seincr Gesohichte nur ausnahmsweise klare Jahresabschnitte
macht 1. Nun wissen wir aber aus der Chronik von Constan­
tinopel, dass die Gothen zwar im J. 316 die Donau überschritten;
doch geschah dies mit Erlaubnis der römisohen Regierung, und
in der ersten Zeit verhielten sie sich ganz ruhig und friedlich,
bis die Bedrüokungen habgieriger Beamten sie zum Aufstande
trieben. Dieser aber brach erst im J. 1377 aus 2 j früher kann
also die UnsicherlJeit in der thrakischen Diöcese, von der jener
Bri.ef redet, nicht begonnen haben. Damit stürzt jener' Eok·
pfeiler der Basiliuschl'OnolQgie' zusammen, und alle Daten, die
Scbwartz über den Antiochenischen Bischofsstreit gefunden zu
haben glaubte, erweisen sich als falsoh oder zweifelhaft,

NOCll so manche andere Voraussetzung von sehr un­
genügender Begründung gefährdet diese chronologischen Unter­
suchungen' z. B. die Annahme, man sei im Winter nicht von
Caesarea naoh Alexandria gereist (S. 366). Nur weite See­
fahrten unterliess man in der bösen Jahreszeit; zn Lande wanderte
man in den milden Wintern des Südens sogar viel bequemer,
als in der Sommerbitze. Uud dass man auch nach Alexandria
den Landweg nicllt vermied, ergibt sich aus der Thatsache, dass
die Boten des Libauius, wenn sie naoh Aegypten gehen, oft
unterwegs auoh Briefe nach Palaestina bestellen 3. Ueberhaupt
erleidet sein Briefwechsel dumh den Winter gar keine Unter­
brechung, wie sich mit Bestimmtheit erweisen lässt 4. Dies
haben wir hervorgehoben} weil es fül' die chronologillche Be­
stimmung von Briefen jener Zeit von prinzipieller Bedeutung
ist. Bei audern Einzelheiten zu verweilen, I,onnen wir uns um
so mehr ersparen, als nach dem oben Gesagten a11 e Zeit-

1 Hermes XLI S. 492.
2 Mommsen, Chronica minora I S. 242.
aSeeck, Die Briefe des Libanius S.4. 214. 343. 345. 347. 362.

367. 432. 456. 462. Alle diese Stellen reden von Lalldreisen nach
Aegypten, allerdings von Antinchia aus; aber diese Stadt lag dem
Meere so nah, dass sie zur Benutzung des Seeweges noch eher ver­
anlassen konnte, als Caesa.rea.

4 In den Briefen, die Basilius und Libanius weohseln, ist 1594.
1595 Wolf ausdrücklich gesagt, dass sie im tiefsten Winter abgeschickt
llind. Zahlreiche andere Beispiele in dem SChOll angeführten Buche.
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bestimmungen von Schwartz einer sehr gründliollen Revision
bedürfen, zu der hier nicht der Ort ist,

IlI.

Schwartz meint, in den Aufsätzen Mommseus, die im
Hermes XXXII S. 538 und XXXVI S. 602 erschienen sind,
seien 'die Fundamente für die richtige Auffassung der Ereig~

nisse von 306-313 gelegt'. Meine Auffassung, die wesentlich
verschieden ist, hält er also für falsch und nimmt in Folge
dessen auch gar keine Notiz davon, dass eine 'Geschichte des
Untergangs der antiken Welt' von mir existirt. Ich polemisire
nicht gel'n und am wenigsten gegen Mommsen, dem ieh das
Beste verdanke, was ich kann und weiss. Ich habe daher seine
hrthümer bisl1er nur soweit widerlegt, wie dies im Interesse
der Sache unbedingt nöthig scllien; über vieles ging ich still­
schweigend 11illweg in der Ueberzeugung, dass im Laufe der
Zeit die Wahrheit sieb schon von selbst Babn brechen werde,
Wenn aher jetzt fül' eine der wichtigsten Epochen in der Ge­
schichte der Menschlleit diese Jrrthümer zu den' Fundamenten'
gemaeIlt werden, auf denen ein Forscher von nic1lt geringen
Verdiensten weiterbaut, so halte ich es denn doch för eine Pflicht
gegen die Wissenschaft, andere vor denselben Abwegen zu be­
wahren, indem ich meine eigene Sache ungescheut vertbeidige.

Dass die Datierungen des Codex Theodosiauus arg zerrüttet
sind, Imnn scllOn seit Cuiacius und Gothofredus als notorische
TIJatsache gelten. Trotzdem bilden sie für iHe Chl'onologie des
4. Jahl'hunderts eins der wichtigsten Hilfsmittel, und keinernat~

haftel' Forscher, der sich mit dieser Zeit beschäftigt, darf an
ihnen vOI'übergehn. 80 babe ich mich denn jahrelang gequält,
in dies Chaos Ordnung zu bringen, und immer wieder die Feder
in halber Verzweiflung weggelegt, Doch ganz !luf einen Erfolg
vel'zicbten dnrfte ich nicht, wenn nicbt die Geschiehte der Zeit,
deren Darstellung icb zu meiner Lebensaufgabe gemacbt batte,
immer auf scllwankendem Boden bleibeu sollte, Nach vielen
misslungenen Anläufen wagte ich endlich, in der Zeitschrift für
Recbtsgesohichte (Rom. Abt, X 8. 1) einen Aufsatz zu ver­
öffentlichen, in dem die Verderbnis der Ueberlieferung genetiscb
erklärt und damit der Weg zu ihrer Heilung gewiesen wurde.
Als Probe meines Verfahrens fügte icn eine chronologische
Uebersicllt der Gesetze Constantins hinzu, welche den ältesten
und eben deslla.1b am ärgsten zerstörten Theil des Codex Tbeo-
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dosianus bilden. Dass viele meiner Datierungen nichts wenigel'
als sicher waren, wusste natürlich l,eincr besser als ich selbst.
Vielleicht wäre es riohtig gewesen, durch die Typen des Drucl,es
den Grad der Unsicherheit einigermflssen zum Ausdruck zu
bringen, was ich leider unterlassen babe. Aber da bei jedem
Gesetz die Griinde der Datierung kurz aber ausreichend fl.nge­
mel'kt waren, konnte ich wohl voraussetzen, dass einsichtige Leser
selbst im iStande sein wiirden, das Gesicherte von dem Zweifel­
baften zu scheiden.

Da erschien im J. 1900 in derselben Zeitschrift eine Ar­
beit Mommsens 1, in der er sioh meine methodischen Ergeb­
nisse so gut wie ausnallmslos aneignete, mich aber zugleich
wegen gewisser Einzelheiten, die ihm unrichtig schienen, in einer
Weise abkanzelte, wie sie selbst in philologischen Streitschriften
nicht gewöhnlich ist. Ging er doch soweit, meinen Aufsatz <eine
wisMnschaftliche Nullitä.t zu nennen. Ich hnn dies ruhig wieder­
holen, weil ioh mich durchaus nioht dadurch getl'offen fUhle.
Dooh in den Monaten, die zwiselHHl dem Niederschreiben eines
Aufsatzes und seinem Ersoheinen in ehH'\r Zeitschrift zu vergehen
pflegen, war ihm seine Hitze leid geworden. Er übersohiokte
mir den Separatabzug mit einem etwas verlegenen, halb ent­
schuldigenden Briefe, den ich gern als ganze Entschuldigung
gelten liess und versöhnlioh erwiderte. Doch glaubte ich mich
vertheidigen zu müssen. Ich schrieb daher eine kurze Wider­
legung Mommsens, die selbstverstä.ndlicll in deu achtungsvollsten
Formen gehalten war, aber doch nicht vermeiden konnte, ihm
recht arge Versehen nachzuweisen, und übersandte das Schrift­
chen an Pernioe, der damals nooh die Zeitschrift leitete. Den
Abdruck konnte er mir nicht verweigern, bat mich aber brief­
lich, nicht auf meinem Rechte zu bestehen. loh folgte seinem
Rathe und bin ihm nooh heute dankbar, dass er die Veröffent­
lichullg hintertrieben hat. Denn einem alten Manne, der das
Abnehmen seiner Kräfte tief schmerzlioh empfand und den Tod
herbeisehnte, die Fehler seines Greisenthums vorzurücken, das
wäre eine Grausamkeit gewesen, die icb mir später nicht hätte
verzeillen können. Als ich ihm mittheilte, dass ioh meine Streit­
sohrift zurückgezogen habe, begrüsste er dns mit dankbarer
Freude, und es war mir vergönnt, meinem grossen Lehrei' wenig-

1 Jetzt auch abgedl'uckt in elen 'Gesammelten Schriften' II S.371,
naoh denen ieh die Seitenzahlen oU.iren werde.
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stens in seinen letzten Jahren nioht mehr als Kämpfer gegenÜber,
sondern als treuer Helfer zur Seite zu stehn.

Doch jetzt kann ihn mein Widerspruch nioht mehr kränhn,
und seinem Nachrullm thnt es wahrhaftig keinen Abbruoh, dass
auch er Fehler begangen hat, wie dies das Schioksal jedes
Menscl1en ist. Und weil man auch in dem schwachen Greise
nooll den Sohöpfer des Corpus Inscdptionum und der Römisohen
Gescbicbte sieht, wirken diese Fehler, auf eine so mäolliige Autorität
gestutzt, unheilvoll fort und müssen daher widerlegt werden.

<Ueberall bei Seaclt', BO sohreibt Mommsen (8.401), <be­
gegnet man dem Verfahren, dass er die von ihm reoipirten
Daten als gesiohert betrachtet und die nioht reeipirten beliebig
durcheinander wirft, obwohl die Autorität überall die gleiohe
ist. Charakteristisoh ist die Aeusserung (8. 199. 213), dass vor
dem J. 318 hin einziges <gut beglaubigtes Gesetz' die Adresse
praefecto praetorio aufzeigt. Man möohte wohl wissen, was Mel'
<gute Beglaubigung' genannt wird'.

Da diese l!'rage methodisch wichtig ist, sei sie zuerst be'
antwortet. AUS8er dem eigentlichen Datum, das an sich freilich
niemals sicher beglaubigt ist, giebt es ftir zalllreiche Geset7.e noch
drei andere Mittel der Zeitbestimmung, die eine viel grössere
Beachtung beam1pruchen. Es sind

1. Der Ort des Datums j denn oft lässt es sich auoh aus
audern Quellen nachweisen, dass der Kaiser sieh zu einer be­
stimmten Zeit iu dieser oder jener Stadt aufgehalten habe.

2. Der Name des Beamten, an den das Gesetz gerichtet
ist j denn nicht selten ist man in der Lage, die Amtszeit des­
selben in feste Grenzen einzuBchliessen.

3. Der Inllalt des Gesetzes, insofern dasselbe auf frlihere
Gesetze Bezug nimmt oder von späteren vorausgesetzt wird.
Mitunter knUpft es anch an bistodsch beltannte Ereignisse an
und lässt sich dadurch wenigstens annähernd datieren, wie wir
schon S. 496 an einem Beispiel bemerken konnten.

Stimmen diese drei Kennzeichen oder einzelne von ihnen ­
denn alle drei finden sich selten vereinigt - mit dem über­
lieferten Datum eines Gesetzes zusammen, so nenne ich dasselbe
'gut beglaubigt' und meine ein Recht dazu zu haben. Wider­
sprechen sie ihm, so sehe ich mich gezwungen, die Ueberliefernug
auf Grund der genannten Kennzeichen, so gut es geht, zu emen­
(Uren, und das ist es, was Mommllen das beliebige Durchein­
anderwerfen der nicht reoipirten Daten nennt. Doch er fUhrt
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au011 Beispiele an, die meine Methode als ganz willkürlioh et'·
weisen sollen. Prüfen wir also ein pftar derselben.

Zwei Gesetze hatte ich in das Jahr 313 gesetzt, weil sie
in Köln tu·lll.ssen waren. Dass ihre überlieferte Datierung nicht
richtig sein kann, erkennt Mommsell an, will aber auoh die
meine nioht gelten lassen, Er bemerkt dazu (8. 399) <Entweder
ist die Ortsallgabe des Empfanges als Ortsangabe des Erlassell
angesetzt oder die Ortsangabe ist versohrieben oder das ,Oon­
lmlat 1. Die Sache liegt hier wie häufig bei diesen Subscrip­
tionen : man erl{ennt den Fehler und es ist leioht, dafür mannig­
faltige Besserungen vorzusohlagen, aber unmöglioh, zwischen
diesen Vorschlägen in überzeugender Weise zn wählen. Gotho·
fl'edus hat die beiden ersteu Vorschläge zur Auswahl hingestellt;
Seeck will für Pacatiano et FIilariano gesetzt wissen Oonstantino
A. III el Lieinio 111. <Innerhalb des Zeih'aums, welchen die
Gesetze des COllex umfassen, ist uns nur ein Aufenthalt Oon­
stantins in Köln überliefert, lind dieser fällt in den Sommer 313:
Warum? Weil earl. Theod. XI 3, 1 die Untersohrift : daia
lc. btl. Agri11pinae Oonstanfino A. V e.t Lieinio O. eonss. d. h.
1. Juli 319. Also ist uns 'überliefert', dass Oonlltantin im
Sommer 313 in Köln war; im Verzeic1lfJills aber S.209 heisst es
bei diesem .Erlass: 'das Jahr durch den Ort bestimmt'. Das ist

gewiss unbewusste - chronologische Wechsel reiterei.' Dies
Wort wäre nioht zu hart, wenn ConstantitHI Allfenthalt in Köln
wirklich nur durch zwei Gesetze überliefert wäre, die beide nach­
weislioh falsoh datirt sind. Aber Eumenius sagt in einer Rede,
die sohon Ende 313 gehalten ist (paneg. IX 21 1, der Kaiser Rei
nach der Besiegung des Maxentius, d. h. im J, 313, ad infe1'iorem
Gennaniae limitem gezogen, und wenn er in Germania inferior
war, so lässt sioh doch kaum bezweifeln, dass er auch rlie Haupt·
stadt dieser Provinz besucht hat. Das hat auob Mommsen selbst
zugegeben, als ich ihn mündlich darauf aufmerl<sam macllte.
Ausserdem lässt sich nachweisen, was er g-leiollfalls anerkennt,
dass Oonstantin in keinem andern Jal11'6 seiner Regiernng, soweit
sie für den Oodex in Betraoht kommt, zu der Jahreszeit., welohe
die Tagdaten der Leiden Gesetze übereinstimmend bieten, in Köln
gewesen sein kann. Es bliebe nooh die Miiglichl,t>it übrig, auf

1 Zur Erklärung des folgenden bemerke ich hierzu, dass das
Consulat nicht nothwendig 'Vel'SOllrieben' zu sein brauoht, sondern auch
ganz frei e.rfuuden sein wie Mommsen selust zugiebt.
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die Mommsen llinweist, dass die Erlasse in Köln nioht gegeben,
sondern nm empfangen und ausgestellt sind; dies aber wiirde
voraussetzen, dass ihre Adressaten sich dort aufhielten. Nun ist
aber der eine ad concilinm Bgßacenm'um, d. h. nach Afrioa, ge­
richtet, der andere an den praeses Lt!gdm1etlStS primae, der gleioh­
falls niohts mit Köln zu thun hatte. Will man also nicllt die
Ortsdaten beseitigen, die anerkanntermassen viel besser über­
liefert sind als die Consulate, so kann man die Gesetze nur in
das Ja"hr 313 setzen. Auf die entscheidende Stelle des Eumel1ius
hatte icb schon in meiner Abhandlung (S. 183) hingewiesen i
aber Mommsen hat dies übersehen.

Er fährt gleich nach der angefiihrten Stelle fort: 'Aehnlioh
stellt es mit den Bemel'kungen über die Erlass~ hinsiohtlich der
Privilegien det· Aerzte. Seeck hält den vom 21. Mai 326 (naoh
ihm vom J. 320) datirten XIII 3, 2 für den älteren, einen andern
XIII 3, 1 mit dem Datum 321 (odel' 324) Al1g. 1. für jünger und
erklärt den letzteren für eine 'Erweiterung' des ersteren, Nun
sprioht aber der angeblioh erweiternde Erlass XIII 3, 1 lediglioh
die Immunität dcr Aerzte aus, während der angeblich erweiterte
diejenige der Archiater 110rmirt; jenes ist althergebraohtes Reoht,
dieses offenbar eine Neuefllng. Wo die Erweiterung zu suchen
ist, kauri nioht zweifelhaft sein i in der That ist der Erlass :;In
3, 2 gar nioht von Constantin, sondern von Constantius: bie
Archiater sind niohts anderes als eine bevorzugte Klasse der
Aerztei wenn also ein Privileg allen Aerzten gewährt wird, so
llabell sie selbstverständlioh Antheil damn, und es wlire höchst
überflüssig gewesen, ihnen allein dasselbe Privileg noch .einmal
zu verleihen. Sehr wohl aber konnte man es zuerst diesen be­
vorzugten Aerzten und später allen el,theilen, was unzweifelhaft
eine 'Erweiterung' war. Dass es 'althergebmchtes Recht' war,
ist riohtig; aber Diocletian hatte sehr viele alten Reohte dieser
Art aufgehoben, und Constantin wird daduroh in die Lage ge­
kommen sein, es zuerst partiell, dann allgemein zu erneuern.
Wenn aber Mommsen das Gesetz, welches wir naoh seinem Inhalt
für das ältere halten mUssen, dem Uonstantius zusohreibt, so
widersprioht dies der Ueberlieferung und beruht ausschliesslieh
darlluf, dass die Adresse einen Rnfinus als Präfeoten nennt. Denn
weil unter Constantius ein Mann jenes Namens thatslichlioh die
Präfectur bekleidet. hat, glaubt A'Iommsen die Gesetze, welohe ad

Rufi,num ppo übersellrieben sind, auoh dann diesem Kaiser zu­
theilen zu müssen, wenn sowohl ihre Uebersohrift Constantin, als

Rhein. Mus. f. PhUol. N, F, LXlI. 33
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auch ihre TInter8chrift ein constantinisches Consulat nennt I. Aller­
dings ist die Ueberliefenmg des Codex Theodosianus schlecht
genug, um auch BO l,ühne Aenderungen zu gestatten; in diesem
Fall aber sind sie überftüssig. Denn wie wir oben (8. 494) ge­
Rehen haben, bekleideten unter Constantin zwei Vettii Rufiui das
Consulat; der eine yon ihnen war Stadtpräfect, doch auch der
andere muss vornellme Aemter beldeidet haben, da er Bonst
schwerlich zU!' höchsten Ehre des Römerreiches gelangt wäre.
Er wird der Praefectus praetorio sein, den die Gesetze Conatantins
nennen.

Weiter beschuldigt mich Momm8en (8.401 Anm. 3), ich
hätte einen Praefectus urbi zum Vicarius avanciren lassEllI, was
ein sehr grober Schnitzer wäre. Die Stelle meiuer Abhandlung,
auf welche dieser Vorwurf sich stützt, lautet (8. 215): 'Septimius
BasRns praef. urb. 15, Mai 317-1. Sept. 319. Der Adressat
dürfte wo111 zur Zeit dieses Gesetzes nach Ort des Propositum
und Inhalt desselben Vioarius Urbis gewesen sein.' Dall fmg­
liclle Gesetz illt nach meiner Datirung am 1. October 315 gegeben.
Da!! Vicariat dea Mannes liegt also anderthalb Jalml VOI' seiner
Stadtpl'äfectur, was den Regeln des Avancements für diese Zeit
vollständig entspricht. Mommsen hatte sich einfach verlesen.

ER ist mir peinlich, mit diesem Verzeichniss von j<'ehlern
fortzufahren, die bei einem kräftigen Manne unverzeihlich wären,
bei einem Greise von mehr als 80 Jahren dagegen sehr ent­
schuldbar sind. Hatten doch auch seine Augen gelitten, so dass
er nur noch mit Mühe lesen konnte, Er las daher wohl manch­
mal falsch oder yerliess sich auf sein Gedäehtuiss, das gleich-'
fallll nachzulassen begann. Doch die unermüdliche ProduUions­
lust, die ihn sein ganzes Leben lang beseelt hatte, liess ihn auch

. im höchsten Alter nicht ruhen und zeitigte noch immer Werl,e,
die manchem Jüngling Ehre machen l,onnten. Zwar waren sie
selten ganz frei von Fehlern, wie die angeführten, aber der
Werth einer wissenschaftlichen Leistung liegt nicht in ihrer
Fehlerlosigkeit, sondern in dem Positiven, das sie bietet und das
ein l(undiger Blick auch untel' vielen Irrthümern herausfinden
wird. DocIl wenn auch d'er junge Mommsen den grössten Ge­
lehrten aller Zeiten an die Seite zu steHen ist, so soU mall darum
nicht auch den müden Greis zu einer Autorität stempeln, die

I Anmcrlmng zu CQ(l. Theod. n 9, 1.
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jeden Widersprucll niederschlagen UUU;!!, und eben dies scheint
Schwartz tbun zu wollen.

IV.

Die Glaubwürdigkeit des Lactanz in der Schrift de mor­
Uhus p.ersecuforum war schwer angefochten, bis Mommsen ihr
wIeder zur gebiihrenden Anerltenmmg verhalf. Doch wie dies
seinem kühnen Geilltt: eigen war, wollte er auch die letzten Kon­
sequenzen aus seiuer Anscllauung ziehen und suchte daher die
Autorität seines Schützlings auch dort zu halten, wo sie nicllt
zu halten war. An der Geschichte der frülleren Römerzeit heran­
gebildet, meinte el', eine gute Quelle mUsse auch in ihrem vollen
Umfange gnt sein, und verkannte damit den Wechsel, den die
Umwiilzungell der diocletianisehen Zeit aue'h in der Historio­
graphie hervorgebracht hatten. Seit den punischen Kriegen war
Rom der Mittelpunkt der Weltpolitik gewesen j wer dort zu
Hause war, konnte auch yon den entferntesten Enden der be­
kannten Erde dic genaucsteu Nachrichten haben; Cll kam nur
darauf an, dass Cl' zu sammeln uud zu sichten verstand. Als
aber der Hof zu einem Wanderlager geworden und zugleich die
Herrschaft lmter mel11'ere Kaiser getheilt war, gab es einen
!lolchen Mittelpunkt nicht mehr, und auch die Geschichtschrei~ung

gliederte Rich nach Provinzen und Diöcesen. Mochten ihre Ver­
treter auch Verbindungen am Kaiserhofe haben, so war dies
docll immer nur ein einzelner KaiRerllOf von vielen, und die Nach­
richten aus (len entfernteren Reicllstheilen wurden ihm nur mit
Auswah'l übersandt. Jeder Qucllenschriftsteller, soweit CI' nicht
aus älteren Quellen schöpft, sondern, wie Lactanz, ganz Original
ist, iiberblicl,t daher nur einen engumgrenzten Kreis; was ausseI'''
halb desselben liegt, erfährt er entweder gar nicht oder nur
durch ungenau"! und entstellte Gerüchte. So weiss Eusebius gilt
Bescheid im Orient, doch am Bosporus endet sein Gesichtskreis.
Was er aus dem Westen bringt, ist noch dürftiger, als wall .die
ärmlichen kleinen Geschichtsabrisse eines Eutrop oder Victor
bieten, Obgleich er eine sehr ausführliche Biographie Constantins
scllreibt, weiss er nicht einmal, dass sein Held in Naissus ge­
boren, in Britannien auf den Thron erhoben ist, dass er gegen
Licinius vor dem letzten entscheidenden Kriege noch einen andem
allilgefochten hat. Die Chronik von Constantinopel will nicht
nur städtische, sondern auch Reichschronik sein; dool1 ausser den
Thronbesteigungen und Todesfällen der Kaiser bringt sie fast
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nichts, was sich nicht in COllstantinopel oder in seiner nächsten
Umgebung ereignet hätte. Lactam; war in Nicomedia zu Hause,
beaass aber auch Verbindungen um Hofe des Galerius in Sir­
mium. Er beherrsclIt eill Gebiet, das etwa von den Alpen bis
zum Taurus reicht, und ist für dasjenige, was sich innerhalb
desselben abgespielt bat, eine vortreffliobe Quelle. Wo er aber
nach Italien oder Gallien hinübergl'eifen muss, zeigt er sich zwar
etwas besser unterrichtet, als Eusebius; docb was er erzählt, ist
immer ungenau und entstellt. .

Dies gilt auch von dem Kriege Constantins gegen Maxentiu8
(de mort. pers. 44). Während Lactanz i~ den Kämpfen zwischen
I,iciniu8 und Maximin, die auch im Sinne eines Christen viel
minder bedeutungsvoll waren I selbst so folgenlose Operationen,
wie die kurzen Belagerungen von Byzanz und Beraclea, nicht
übergeht, sagt er VOn dem harten Widerstande, den Constantin
in Oberilalien überwinden musste, ehe er den Marsch naell Rom
antrat, liallm ein Wort, und dies ist unrichtig: dimicatu1t~ el
Maxentiani 'tnilites pt'aevalebant. Das ist die ganze Darstellung
von greignissen, die bei Eumenius und Nazari118 viele Seiten
füllen, also auoh dem Kaiser und seiner christliohen Umgebung
keineswegs unbedeutend sohienen, da sie sonst von seinen Pane­
gyrikern nicllt so hervorgehoben wären. Wenn also für Lactanz
in dem ganzen Kriege nur die Schlacht an der Milvisohen Brücke
in Betracht kommt, so beruht dies jedenfalls nicht auf Tendenz,
sondern auf Unkenntniss. Er datirt sie in folgender Weise: im­
mineba1 dies, quo Ma.ventius imperi~lm cepcmt, qui est a. cl. VI
kai. Novembt'cs, ct quinquennalia tcrminabantur. Da es durch
das ganz sicbere Zeugniss des Kalenders von 354 (CIl, 12 p.274)
feststeht, dass die Sohlacht nicht am 27. October, sondern am
28. stattfand, bezieht Mommsen jenes Datum auf die Quinqnen'
nalien allein und meint, sie seien dem Kampfe um einen l.'ag
vorausgegangen. Dem widerspricht aber scbon das Folgende.
Hinter den festen Mauern Roms war Maxentius durchaus in der
Lage, die SoMaeIlt so zu verweigern, wie ihm dies beliebte.
Er konnte also ihren Tag wählen und fhat es, wie nns ausdrück­
lich überliefert ist, aus abergläubischen Griinden. Diese aber
sprachen wohl CUr daa Datum Beines Regierungsantritts, das ihm
glückverheissend scheinen musste, nicht aber fitr den Folgetag ;
konnte man diesen dooh sogar den (lies postt'iäuani zureohnen, die

Römern als unheilvoll galten 1. Und wenn Laotanz iiber­

1 Dies ist uns bei Macrob. 115, 2:L 16,21 zwar nur für dic Tage
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haupt Daten nannte, sollte er das allerwiohtigste, das der Ent­
sobeidungllllohlacht, übergangen haben? Zudem sagt Eumenius
(paneg. IX 16) ganz ausdrücklich, Maxentius habe am Tage seinel'
Thronbesteigung den Tod gefunden, aber nioht bei den Quin­
quennalien, sondern nach sechsjähriger Regierung. Natürlich ist
Mommsen zn kritisoh, um einem so sohwerwiegenden Zeugniss
den Glauben zu versagen; er sucht es daher mit der Darstellung
des Lactanz in folgender Weise aUllzugleicllen: Maxentius sei am
28. October 306 CMasr gewol'den, lun 27. October 307 Auguatus,
und die Quinquennalien dieser höheren Würde seien .gemeint.
Nun war aber der Usurpator zweifellos iJi der Lage, auch das
Datum frei zu wählen, an dem er den Augustustitel annehmen
wollte. Wober also die sonderbai'e Grille, dass er sich nicht
für den 28. October, der sich ihm schon als Glückstag erwiesen
hatte, sonderu für den unmittelbar vorhergehenden entschied?

Doch wir können solche Fragen, die l{aum zu beantworten
sind, bei Seite lassen, da uns viel stärkere Gründe zu Verftigung
stehn. Denn wie sich erweisen lässt, immer nur der Tag,
an dem ein Hel'l'scher zuerst den Purpur empfangen hatte, nie­
mals derjenige, an dem er vom Caesar zum Augustus aufstieg,
durch Quinquennalfeier begangen wOl'den, Der Grund ist nicht
schwer zu durchschauen. Diese Feste verschlangen nämlicn-ein
so ungeheures Geld, dass man seit Constantil1 dem Grossen jedes­
mal eine besondere Steuer, die l1~Stt'(J,lis collatio, aUBsclll'eiben
musste, um die Kosten zu decken 1. Denn jeder Soldat dell
ganzen l'ömischen Heeres hatte nach altem Herkommen das
Recht, bei dieser Gelegenheit ein Donativ zu beanspruchen.
Man scheute also davor zurUcl" sie bei allen Herrschern, die
anfangs nur den Caesartitel gefUhrt hatten, unniitzer Weise zu
verdoppeln,

Doch allgemeine Erwägungen dieser .Art sind kein ge­
nügendel' Beweis. Gehen wir also alle Kai$er durch, die als
Caesaren begonnen haben, und seben wir zu, was uns über ihre
Fünfjahrsfeiern überliefert ist.

Maximian wurde 285 Caesar, 286 AUgllstUS und feierte die
Vieennalien bei seiner Abdanlmng 305. Dies ist allerdings nicht
entsclleidend. Denn wie schon Eckhel gesehn bat, begingen die

überliefert, die den Nonen, Iden und Kalenden folgten, dürfte aber
wohl auoh allgemeinere Bedeutung gehabt haben.

1 Pauly-Wissowa IV S,370,
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Kaiser' ihre Quinquermalien naell freiem Belieben bald am An­
fang bald am Ende des fünften Regierungsjabres. An siell Hessen
sieb jene Vicennalien also auch 80 versteben, dass sie den Tag
feierten, an dem llfaximian vor neunzehn Jahren Augustus ge­
worden war; doch wird dies dadurch widerlegt, dass Eumen.
paneg. VI 8 ausdrücklicb von seinem zwanzigsten Kaiserjahr
redet.

Constantius I kommt nicbt in ßetracht, weil er seine l<:r­
hebnng zum Augnstus niebt lange genug übel'lebte, um eine Ge­
denkfeier derselben begellen zu können,

Galerius wurde am 1. März 293 Caesar und starb im
Mai 311, cu'm futura essent viocmzalia kalendis 1Jia,t'tiis irnpen­
dentibus (Lact, de mort. pers. 35,4). Er beabsic'htigte also, sie
anders als Maximian scbon am Anfang seines zwanzigsten Jahres
zu feiem oder, was dasselbe ist, naoh neunzehnjäbriger Regierung.
Von den Vorbereitungen dazu sagt Laetanz (31,2): qui iamdudum
provineias afflilEerat auri argentique ~ndictiOl1ibus (aeUs, ut guae
p1'omisei'at t'edderet, etiam ils nomine vicennaliuln sccurem altennn
il1flixit, Hiernach erpresste Galerius zweimal Geld, um den
Soldaten Donative zugeben, das zweitemal fÜl' seine Vieennalien,
das erstemal, um die Verspreohnngim zu erftHlen, die er ihnen
gemacht hatte, als sie in d~111 Kriege gegen l\Iaxentius von ihm
abzufa.llen drohten 1. Danach fällt das erste Donativ in das
Jahr 307 oder spätestens 308. Nun war abel' GaIerius am
1.. Mai 305 zum Augustus ernannt worden. Wäre auuh dies
Ereignis in der tiblichen Weise durch Quinquennalien gefeiert
worden, so hätte das Het\r auch in den J. 309 oder 310 ein
Donativ empfangen müssen, was niebt geschehen ist. Denn in
diesem Falle darf das Schweigen cles Lactanz wohl einern positiven
Zeugnis gleiehgelten.

Constantin war am 21). Juli 306 von den Soldaten zum
Augustus ausgerufen, aber da Galerius ihn nur als Caesar an­
erkennen wollte, begnügte er sieh auch. mit dieser geringeren
Würde. Erst Anfang 307 wurde er durch den alten Maximian
endgiltig zum Auguatus ernannt. Seine Quinquennalien feierte
er 310 2, (1. h, analog der Rechnung des Galerius nach vier­
jä.hriger Regierung, wobei die Caesarenzeit mitgerechnet ist.

1 Vgl. Laot. 27, 4: donec prolnissis ingef!tibus (lewit animos eOfum.
Offenbar ist jenes quae pl'omisemt hierauf zu beziehen,

2 Eumen. paneIl. VII 2.
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Entsprechend wuruen die Decennalien 315 in Rom begangen,
die Vicenna1ien erst 325 in Nikomedia, dann zum zweitenmaJ
326 in Rom, endlich die Tricennalien 335 in Constantinopel 1. Von
diesen Festen, die in seltener Vollzähligkeit überliefert sind,
knüpft .sich kein einziges an die Verleihung des Augustustitels.
Denn wenn diese Annahme bei den römischen Vioennalien von
32.6 auch der Jahreszahl nach möglich wäre, so wird sie doch
dutch die Tagdaten ausgel'lohlossen. Denn der Einzug Constan­
tins in Rom erfolgte am 21. Juli, vier 'rage vor dem Datum,
an dem er in Britannien die Caesarenwürde angetreten llatte,
und seine. Er]lebullg zum Augustus muss noch in den Frühling
fallen 2. Der Tag ist unbekannt, ein sicheres Zeiohen dafür, dass
er nicht gefeiert wurde. Denn der Kalender von 354, der unter
dem Sohne Constantins redigirt ist, verzeichnet sorgfältig alle
seine Regierungsfeste, selbst die Tage seiner Einzüge in Rom
sind nicht übergangen, aber die Annahme des Augustustitels
wird nicht erwäbnt.

Von Constantin Ii. gilt dasse] be, wie von Constantins I.
Constantius H. war am 8. November 324 zum Caesar er­

nannt und beging 338 die QuindeoennaHen 3, 353 die Tricennalien 4.

Bei ihm IWlllmen 357 ausnahmsweise zwar auch Vicennalien
seiner selbständigen Herrschaft VOI' 5; docb feierte er sie W'-ohl
nur zn dem Zwecke, um dadurch seinem ersten Besucbe Roms
einen reicheren Inhalt zu geben. Jedenfalls knüpfte er sie nioht
an den 9. September an, an dem er sicb 337 hatte zum Augustus
ausrufen lassen 6, sondern an den 22. Mai, an dem sein Vater
gestorben war. Denn am 28. April 357 hielt er seinen Einzug
in Rom und verliess es wieder am 29. Mai 7. Auch ist der
9. September im Calendarium des Philooalns, obgleich es unter
Constantius verfasst ist, nicht als Feiertag angemerkt.

COllstans wurde am 25. Dezember 333 zum Caesar ernannt
und. feierte die Quinqueunalien als AUgustUB im J. 338. Wenn

1 Zeitscbr. r. Reohtsgeschiohte. Rom. Abth. X S. 185. 186. 198.
2 Geschichte des Untergangs der antiken Welt 12 S.90 mit der

dazu gehörigen Anmerkung S.484.
8 Zeitsohr. f. Numismatik XXI S. 56.
4, Amm. XIV 5, 1.
5 Mommsen, Chronica millora I S. 239: introivit Oonstantiu8 Aug.

Romae IIII k. Mai. et eaidit 'I!icennalia.
6 Mommsen aO. I S. 235.
7 Pauly.Wissowa IV S. 1081.
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in diesem Falle, wie bei Maximian, das Intervall wieder volle
fünf Jahre beträgt, so wird dies darin seinen Grund haben, dass
337 das Fest noch in das Trauerjahr nach dem Tode Constantius
des Grossen gefallen wäre 1. Von seinen späteren Festen wissen
wir nichts.

Julian war am 6. November 355 zum Caesar ausgerufen
und beging die Q,uinqmmnalien gleichfalls als Angustus im
J. 360 2• Auch bei ihm wnrde also das fünfjährige Intervall
beobachtet.

Andere FünfjBhrsfeiern, die für unseren Gegenstand in Be­
tracht kämen, kenne i011 nicht. Denn die späteren können un­
berücksichtigt bleiben, weil seit Valentinian die Caes!\1'enernennung
ganz aufhört und auch die kaiserlichen Knaben schon gleich als
Augusti ihre Herrscherlaufbabn beginnen. Doch wie wenig man
die Annahme des Augustustitels einel' Feier für werth bielt,
geht auch daraus hervor, dass man ihn bei Bestimlimng der
Anciennität gar nicht beachtete. Sowohl Constantin als auch
Licinius waren fl'üher Augusti geworden als Maximinus Daja;
trotzdem geht er ihnen auf den Inschriften, welche die Namen
der Herrscher bekanntlich nao.h dem Alter ibre8 Kaisertbums
anzuordnen pflegen, immer voran, weil er friiher zum Cnesar
ernannt war. Erst nacbdem Constantin sioh durch den Senat
die erste Stelle hat decretiren lassen, wird die Reihenfolge ver­
ändert; aber auch jet.zt bleibt Maximin, wenn auch nioht mehr
vor Constalltin, so doch vor Lioinius B.

Sohwartz lässt die I{aiser mit heissem Bemüben um jene
erste Stelle ringen. Dies beruht auf meiner Geschh:hte, obgleicl1
er sie nicht anfUhrt; doch bin ich sehr zufrieden, dass er sioh
in diesem :J:t~alle nicht auf mich beruft. Denn iob möohte für
seine Auffassung durcbaus nicbt als Autorität gelten, weil er
mich arg missverstanden hat. Unter gewöhnliohen Umständen

auf die einzige Ausnahme kommen wir zurUck - kOnn te
man gar nioht nach der Stellung des ältesten Augustus streben.
Denn sie beruhte aussohliesslioh auf dem Zufall, dass er
früher als seine Mitregenten den Thron bestiegen hatte, was un­
umstösslioh gegebene Thatsaohe war. So llat Theodosius hinter
einem unreifen Jüngling und einem Kinde der offiziellen Reihen-

1 Zeitsohr. f. Numismatik XXI S. 44. 56.
2 Amm. XXI 1, 4.
8 Geschichte des Untergangs der antiken Welt 12 S.496.
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folge naoh immer zurückstehll müssen, was ihn durchaus nieht
hinderte, tatsächlioh die leitende Persönliohl{cit im Kaiserkollegium
zu sein, Folglioh war jene Stellung auch gar nicht erstrehens­
werth; denn der wirklichen Macht, wo sie vorhanden war, fügte
sie nichts hinzu und konnte sie nicht schaffen, wo sie fehlte.
I>iocletian nahm als älterer Augustus zwar deu höchsten Ober­
befehl auch über die andern Kaiser in Anspruch und behielt die
Gesetzgebung und die Ernennung der Consuln sich allein vor.
Doch diese Anspriiche konnte er nur deshalb dlu'chsetzen, weil
er seinem Mitaugustus gegenüber nicllt nur der sondern
auch der geistig Überlegene war. Als ahel' Maximian nach seiner
Abdankung wieder den Purpur genommen hatte, blieb er macht­
los, obgleioh er dei' älteste Angustus war. Der Vorzug, der
dieiem zukam, war ja nicht einmal staatsrechtlich begründet,
sondern beruhte nur auf persönlichen Verabredungen der Kaiser,
die wahrscheinlich bei der Zusammenkunft von Mailand (288/9)
getroffen waren, Wer sich ihnen frei willig fiigte, wie es Con­
stantin in gutmiit.higer Ehrlichl{eit gethan hat, dem mochte er
allerdings wiohtig genug llclleinen. Für ihn hatte es daher Sinn,
sich vom römisohen Senat den Titel des Augustus maa:imus ver­
leihen zu. lassen; dooh musste er siohbald überzeugen, dass er
damit einen Schlag ins Wasser gethau hatte. Denn weder I1icinius
noch Maximinus beachteten seine neuen Ansprüche; soweit er
sie nicht mit den Waffen in der Hand durchsetzte. Auch in
dieser Beziehung erwies el' sich als der unpraktische Idealist,
der er war, und wenn Schwartz ihn nach dem Vorgange Burck­
hardts wieder zum tiefgriindigen und Weitschauenden Politiker
machen will, so l1at er seine Zeit ebensowenig verstanden, wie
Constantin selber sie verstand,

Natürlich bezieht sich dies in erster Linie auf seine IGrchen­
politik, wenn man hier überhaupt von <Politik' sprechen darf,
Denn in ,jener harten und doch zugleich entnervten Zeit steht die
Rücksicht auf das Jenseits weit über allen Erwägungen des
prakt.ischen Lebens. Wohl hat es auch damals Apostaten ge­
geben, die aus weltlichen Riicksiohten ihren Glauben weclilleiten i
dies aber waren niedrige Streber, welche nahe kaiserliche
Gnade noch höher ansehhlgen,. als die ferne göttliohe. Doch
wer über Furcht und Kriecherei gestellt war, wie die Kaiser
selbst., der dachte in jener Zeit ausnahmslos mehr an seine ewige
Seligkeit, als an das zeitliche Wohl des Reiches. Die Politik
der Herrsoher wird daher sehr oft durch ihl'ereligiösen Ueber.
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zeugungen bestimmt, das Umgekehrte aber I,ommt gar nicht vor~

Und wenn Constantin wirklioh,· wiß Burekhardt. und nach ihm
Schwartz gemeint haben, das Christenthum zu einem Maohtmittp,l
seiner Herrscllat't machen wollte, so hat er sich jedenfalls gröb­
lich getäu8cllt. Denn schon seinen Söhnen hat der Glauben8eifer
Beiner Bischöfe mehr Noth gemacht, als Perser und Germanen.
Man hat meine Darstelltmg Constantins parteiisoh genannt, weil
für mioh bei genauerem Studium der Quellen aus dem hinter­
1i8tigen, aber genialen Politiker Burokhardts ein braver Mann
und tüchtiger Soldat geworden ist, der sich in seinem politischen
Wirken nur als hitzköpfiger Idealist erwies; ich 8elbst aber
zweifle sehr, ob mein Held dabei mehr gewonnen als vel'loren
hat. . Denn ein Mensch mit eoht menschlicher Güte und Schwäche
ist allerdingll liebenswerther, aber auch viel weniger groBs als
ein genialer Teufel. Anders freilich, wenn dieser Teufel sich in
seinen Mitteln so vergreift, wie er das nach den Anschauungen
Burckhardts und seines Nachfolgers gethan haben müsste; denn
so fallt auch die Genialität weg, und an ihre Stelle tritt eine
spitz6ndige, aber darum nicht weniger tbörichte Speculation. Der
Wabn, dass der AHar eine Stütze des Thrones sei, ist vom
frühesteIl Mittelalter bis auf unsere 'l'age immer aufs Neue durch
die Tbatsaclltm widerlegt worden; wenn die praktisclle Politik
leider noch immer an ihm festhält, 80 sollte doch die Wissen­
schaft sie nicht mehr in dieser groben Täuschung unterstützen.

Dooh kehren wir von dieser Abschweifung zu unserem
Gegenstande zurück. Soweit uns bestimmte Nachrichten vor­
liegen, bat I,ein Kaiser, der vorher Caesal' gewesen war, den Tag
seiner Erhebung zum Augustus dui'cb Quinquennalfeiern begangen.
Dass MaxeJjtius die einzige Ausnabme gemacht habe, wäre an
sich freiIielI nicht ganz ausgeschlossen. Denn die Institution des
Caesarenthums, wie Diocletian es mngeschaffen hatte, war damals
so neu, dass sich eine feste Uebung noch nicht hatte ausbilden

.können. Ganz hinfällig aber wird Mommsens Hypothese dadurch,
dass Maxentius, wie sich mit Bestimmtheit nachweisen lässt, nie­
mals den Caesal'titel geführt hat.

Allerdings giebt es zwei Münzen die HIrn denselben bei­
legen 1. Die Aufschriften lauten: MAXENTIVS NOB. C.] [FELIX

1 Cohen vn' S. 173, 177. Bei der Insohrift CIL. VIII 1220 ist
es zweifelhaft, ob sie auf Maxentius zu beziehen ist. Aber auch wenn
dies der Fall sein sollte, was ioh für wahrscheinlich halte, würde dies
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KARTHAGO und M. AVR.l\UXENTIVS NOB. CAES.] [SAI,VIS
AV(tG. El' CAESS. FEL. KART. Beide zeigen auf einet· Seite
sein lorbeerbelrrllnztes Bil(lniss, auf der Rllllem ijie früchtetragende
Africa, unter dießer im Abschnitt die Buchstahen PK. welche die
Prägstlltte bezeichnen und entwecler p(ercussum) K(arthagine) oder
p(rimcl) K(arihaginiensi.s) zu deuten sind, Die eine ist von Gold,
die andere von Kupfer; es sind also nicht zwei Emissionen der­
selben Münze, die sich ablösten, sondern beide können gleichzeitig
ausgegeben sein. Von dem G~ldstück scheint das Wiener Exemplar
das einzige erhaltene zu sein; jedenfalls findet sich ein zweites
weder in Berlin, noch in London, noch, in Paris. Aueh das
kupferne muss reoht selten sein, da. ich in dem überreichen
Berliner Cabinet 11m' ein Exemplar gefunden habe. Eshandelt
sie,lr also um Münzen, die ganz kurze Zeit, wahrsclleinlich nlU in
einer Emission ausgegeben sind. Ein volles Jahr, wie dies naoh
der' Annahme Mommsens nöthig wäre, sind sie gewiss nicht ge­
prägt worden. Sie sind in Africll. geschlagen, also in einer
Diöoese, die sich Maxentius erst ganz am Ende seiner Regierung.
als er schon längst Augustus war, unterworfen hat. Denn dass
sie ihm auch im ersten Anfang derselben zugefallen sei, ist dUl'cb
nichts bewiesen. Allerdings hielt sie treu zu seinem Vater und
wird daber aucb den Sohn 110 weit anerkannt haben, wi~ jener
es wünschte. loh glaube daller aus jenen 'l\Iünzen mit Reoht
geschlossen zu haben, dass Maximill.n den Versuch gemlwht habe,
seinen ungerathenen Sprössling zum Caesar zu degt'adiren 1; dieser
selbst aber hat den Titel nie geführt.

Das ergiebt sich mit Sicherheit daraus, dass in Italien,
welches seine ganze Regierung hindurch in seiner Gewalt war,
keine einzige Prllgestätte ihm jenen Titel beilegt. SollOn !lies
allein ist absolut entsoheidend; denn da die ganze Stellung des

,MaxentiuB auf den grOBsen Gesohenken beruhte, durch die er
seine Soldaten an sich fesselte, bat er gleicb von Anfang an
massenhaft Geld gesohlagen. Seine MUnzen gehören zu den
allerhäufigsten ; die Verlegenheitsauskunft. dass die Stücke mit
dem Caesartitel zufällig nicht erhalten seien, ist bei ihm daher
ganz ausgesohlossen. Dass die Soldaten den Maxentius gleich
zum Augustus ausriefen, wie sie es ja auoh bei Constantin ge-

an dem im Texte gesagten niohts ändern, da sie gleichfalls in Africll.
gefunden ist.

I Geschicbte des Untergallgs der antiken Welt 12 S. 90.
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than hatten, verstellt sich von selbst. Denn aufrUllrerische
Massen pflegen nicht bescheiden zu sein oder das Erreichbare
und Angemessene zu berUcksichtigen, sondern sie bringen ihrem
Erwählten gleicll das Höchste entgegen. Wenn sich also Maxentius
mit dem Caesartitel begnügt hätte, so könnte es nur freiwillig
geschehf,ln sein, oder richtiger, die Furcht vor Galerins könnte
ihn dazu veranlasst haben. Mit diesem den Krieg vermeiden zu
können, hat el' im Anfang seiner Regierung jedenfalls noch er~

hofft; denn sonst hätte er ihn nicbt am 1. Januar 307 in Rom
als Consul verltUndigen lassen 1. Hieraus wird es auoh verständ­
lich, dass er sich auf seinen ältesten Münzen weder Augustus
nooh CaeS&l' nannte, sondern princeps 'invictus 2. Er vermied
eben die beiden Titel, durch welohe die Stufen der Kaisergewalt
unterscl1ieden wurden, um dem ältesten AugustUll die freie Wahl
zu lassen, welchen er ibm bewilligen wolle. Doch aus eigener
Initiative den geringel'en anzunehmen, wäre schon deshalb
unklug gewesen, weil er so die Möglichkeit verloren hätte,
Bich gegen dessen Forderungen nachgiebig zu zeigen. Wie Con~

stantin sich daduroh die Anerkennung des Galeriulol erkauft hatte,
dass er sich vom Augustus zum Caesar degradiren liess. so
hoffte auch MaxenHus duroh dasselbe Mittel dasselbe zu erreichen.
Doch andererseits hätte es sieh den Soldaten gegenüber nicht gut
gemacht, wenn er den einmal angenommenen Augustustitel wieder
abgelegt hätte; er vermied ihn daher, ohne ihn auszuschlagen.
Doch diese Rücksicht fiel weg, als ihm Galerius offen den
Krieg erklärte, was sohon in den erBten Monaten des J. 307,
nicht erst am 27. Ootober geschah. Von da an hat er Bich
zweifellos Augustus genannt, und auch vorher ist er niemals
Caesar gewesen.

Woher also die falschen Daten des Laotanz, auf welohe
Mommsen seine Hypothese von dem Caesarenthum des Maxentius
gegriiinliet ho,t? Die Erklärung ist so naheliegend, dass sie viel­
leicht eben deshalb nooh nicht gefunden ist. Der Usurpator fiel
in Wirklichl,eit am mnrten vor den Kalenden des November
nach seohsjähl'iger Herrschaft; Laotanz lässt ihn am sechsten
nach fUnfjähriger Herrschaft fallen. Er hat also einfach die
beiden Ziffern vlilrwechselt.

Der IlTthum Mommsells ist leioht erklärlich. Er hielt eben

1 Momtnsen, Chronioa minora I S. 66.
2 Gesoh. des Untergangs der antiken Welt 12 S. 482.
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Lactanz für eine durchaus zuverlässige Quelle und glaubte sein
Zeugnis durch die MUnzen mit ]Jfa.7Jentius nobilissimus Oaesm'
stützen zu hönnen. Dass diese nicht im Herrschafts~ebiete des
Usurpator!', sondern in Africa geschlagen waren, hatte er nicht
beachtet. Freilich stand das Richtige schon in meiner 'GeschiclJte
des Untergangs der antiken 'Welt', aber nicht ausftlhrlich !Je­
grUndet, sondern nur in kurzen Quellenverweisen 'angedeutet,
und den kleinen Druck der Anmerkungen zu lesen, fiel seinen
durch das Alter geschwächten Augen schon schwer, Aber
Sohwartz steht diese Entschuldigung nicht zur Seite, wenn er
Irrtbümer des greisen Meisters zu den 'Fundamenten' macllt, um
seinerseits schlimmel'e IrrthUmer darauf zu bauen,

v.
, Diese Untersuchungen waren abgeschlossen, als mir duroh

die Güte des Verfassers eine kleine, aber wiohtige Arbeit zuging,
welclJe die Streitfrage zwischen Sohwartz und mir m. E. end­
giltig ZUl' Entscheidung bl'ingt I, Mp,rkwürdigerweise behält jeder
von uns beiden theilweise Recht, Waren die Consuln nicht
rechtzeitig bekannt geworden, so bezeichnete man das Jahr ent­
weder post oonsulatum der vorhergehenden oder man sohrieb:
consulibus quos iusse1'int domini l10stri Augusti, griechisch Tal<;;
arrobEIx8110"OJ,lEVOI<;; umhol<;; oder Tal<;; EO"OJ,lEVOll;; umhOl<;;. Beide
Formeln hatten sich in einem Oxyrhynchos-PapyroB folgender­
massen vereinigt gefunden: [/-lETU Tilv unuTEiuv] TWV bEO"rrOTWV
fl/-lWV AIKlviou LEßaO"Tou TO r;' Kai [AIK,lViou TOU Err]up(aV)E­
O"T<XTOU KuiO"up[o]<;; TC, ß', T01<;; urrObEIXeI1O"OJ,lEVOl<;; umhol\; TO
I" TußI Kl' (18. Januar). Ich hatte gemeint, bei der Zählung
der namenlosen Jahre von dem letzten benannten ausgehen zu
müssen j weil ich nun, hierin mit Schwartz übflreinstimmend, 322
als das Consulat der beiden Licinii betrachtete, musste ich das
dritte Jahr mit unbekannten Consuln auf 325 setzen. Und da
naoh meiner Ansicht, die jetzt auoh duroh die Entdeckung. von
J ouguet bestätigt ist, die Besiegung dcs Licinius erst in die letzten
l\fouate 324 fiel, hielt ich es nioht für unwahrscheinlich, dass
auoll im Anfang des folgenden Jahres die Constnntinischen Gon­
suln nicht rechtzeitig in Aegypten 'verkUndigt waren 2. Dem

1 Pierre 'Jouguet, Eu quelle aunee finit Ia guerre eutre Con­
stantin et Licinius? Comptes rendus des seances 'dc I'Academie des
Inscriptions. ]906 S.231.

2 Hermes XXXVI S. 32.
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gegenüber wies Schwartz auf die Möglichkeit 11iu, dass man auch
322 in den ersten Monahm mit TOt<;; arrObE1Xef\O'OjlEV01<,; umiTOI<;
1labe datiren "önnen, falls nämlich Lioinius siell selbRt und seinen
Sohn nicht gleicII am L Januar als ConslITn habe ailsrnfen lassen.
Bei dieser Annahme konnte er die Zählung der namenlosen Jahre
schon mit 321 beginnen und gelangte so mit dem drilten auf
323, in dem nach Scllwartz der letzte Bürgerkrieg COllstantins
ausgefochten sein sollte. Sie wal' also nur eine Hilfsbypothese,
einzig bestimmt, seine faTsche Datirung dieses Krieges zu stützen,
hat sich aber dennoch als riehtig erwiesen.

Nach einem Papyros von Theadelphia, aus dem Jouguet
Fragmente veröffentlicht hat, weHlen am 8. unil 9. Thoth, dh.
am 5. und 6. September, TO'i'<;; EO'OjlEVOl<'; umxTOI<'; TO b" Steuern
fUr die 12. 1no1iction bezahlt, das lleisst fUr das Jahr, das uno
gefähr im Juni 324 zu Ende ging. Denn das Indictionenjahr
dieser Zeit ist nicht fest, beginnt aber regelmässig im Anfang
unsei'er Sommel'monate 1. Hieraus ergiebt sieb, dass das viel'te
namenlose Jahr 324 wal', also das dritte 323, wie Schwartg ver­
mutbet 11atte. Weiter aber geigt jene Urkumle, dass man noch
im September 324 in Aegypten die Constantiniscllen Consuln nicht
anerkannte, während dies im December desselben Jahres schon
anders war. Denn ein zwe·iter Papyros, uel' gleichfalls in Thea­
delphia gefunden ist, trägt die Datirung: umm:ia<;; T(WV Kupiwv
~jlwv] Kpf]O'rr[ou Ktl.t KwvO'rtl.VTlvoU] TWV E['I'mpavEO'Turwv
KalO'upwv TO Tpt]rov XOl[UK •••.]. Hieraus hat Jouguet mit
Recht gefolgert, dass. in der Zwischenzeit die Herrschaft des
Licinius über Aegypten ihr Ende gefnnden habe, was meiner
Datirung seines letzten Krieges entspricht. Jener Schluss ist im
Wesentlichen derselbe, den vOl'her Mommsen gezogen hatte, nur
dass dieser ohne seine Schuld durch falsch datirte Consulate
getäuscht worden war (S. 4,93). Hierzu l{Qmmt aber noch ein
zweiter Unterscllied. Mommsen wal' zu der Annahme gezwungen,
dass, Constantin sich schon vor Mitte August des Kriegsjahres
Aegj ptens bemäclltigt habe, während doch die Entscheidungs·
schlacht gegen Licinius erst auf den 18. September fiel. Bei
.Jonguct dagegen steht sie ganz passend zwischen den beiden
Terminen, in welcIle er nseIl seinen Urkunden die Zeit des Re­
gierllngswecl1f~els in Aegypten einschliessen musste.

Trotzdem hat Viereck den Muth gehabt, die Hypothesen

1 Wilckcn, Hermcs XIX S. 293. xxr S.277.
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Mommsens noch immer in :yollem Umfange aufrecht zu 11alten 1.

Er meint, obgleich Constantin nach seiner Ansicht schon 323 die
Alleinherrschaft errungen hahe, sei es doch nocll 325 möglioh
gewesen, mit. T01<; ~OWU~VOt<; umiTol<; zu datiren. Auoh die
12. Indiot.ion maollt ihm keine Sorgen; denn was für diese gezahlt
wird, könnten ja ältere Steuersclmlden sein. Eine Bestätigung
fUr diese Annahme findet er darin, dass unter derselben Datirung
auch eine Zahlung für die 1L Indietion vorkommt. Dabei üher­
sieht er nur, dass die Leistungen, bei denen die 12. Jnlliction
genannt wird, in Flachs und Heu, also in Naturalien, hestehen~

die der 11. dagegen in Geld. Nun wurden aber Naturalsteuern,
wenn sie nicht zum Termin einliefen, in GeldzalJIungen yerwandelt'll.
Jene FJachs und Heulieferungen kö~nen also nicht auf Steuer­
schulden beruhen, sondern müssen rechtzeitig geleistet sein, dh.
innerhalb der fraglichen Indiction oder gleich nach dem Ende
derselben. Das letztere trifft zu, wenn wir unsere Datirung auf
das Jahr 824 beziebeui jedes spätel"e ist ausgeschlossen und
damit der ganze Beweis Viereol,s hinfällig.

Doch jene Urkunde von Theadelphia ist nicht nur duroh
ibre Datirung interessant; auch ihr Inhalt bietet so viel Neues,
dass sie eingehendster Untersuo]lUng werth ist. Ich theiJe sie
daher nach einer Abschrift, die mir Jouguet freundlichat zur
Verfiigung gesteHt hat, hier in ihrem vollen Umfange mit, nm
meine Bespreohung an den Text anzuschliessen.

Col. 5.

l. Hand: T01<; E(JOP.EVOl<; umxrolCj; TO b' 9wa r{
b(I€TpaqJ(lv) LllKllUJV Kat 6 KOl(VUJVOC;;) KUJI.Hlp(Xlll)

geabeAeplac;;
~f1t(Ju Tlf1ilC;; 'lTopepupac;; €VbeKUTl'}C; lvblK(rlUJvo<;)
&P'rupwv TaMv(TUJv) rpia Kai (bl'}vupta)S €VVaKO(Jla,

(TllMVTUJV) T' (bl'}vupux) T.

Col. 4.

2. Hund: ' MUetc;; KaI. <HpaK}dlc;;
KWf1apXOl (so) E'lTOlKiou AeuKoTiou
LllKaUJVl KaI. T4J KOt(VUJV4J) KUJP.6.p-

t Das 6. Cousulat des Licinius Augustus und das 2. des Liciuius
Caesar. Archiv f. Papyrusf. IV S.156.

2 Pauly-Wissowa I S. 340.
a AllvaplU ist durch das bekannte Zeichen ,tf ausgedrückt.
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xall;; ~rrolKfou I 0EabEAqJla~ Xa(fpEIV).
itOXaJ.l€V rrap' UJ.lWV Urr€p
TpOqJWV A€UKOTIOU urrep Iß' (itTOUe;) ivblK(Tiwvo~)

XOpTOU b€O'/lat; urri\a~ TpmKocriat;,
b€O'J.I(a<;;) T',

3. Hand: TOte; ~crOJ.l€V(OI<;;) UmlTOl<;; TO b' 0we Tl "
Co!. 3.

4. Hand: "AvvIOV Kat MaKpoßIO~ arrobEKTUl Afvou TOO l€POO
uvaßoi\lKou ZaKuwv (so) urro KWJ.lll<;;
0Eab€i\qJfa<;; Xafp€lV.
rrap€i\UßaJ.lEV rrapa O'ou urrEp bwbEKUTlle;
MnKT[WVOe; Aivou i\hpa<;; rrEVT~KOVTll, M(Tpa<;) v'.
TOI<;; ~O'OJ.lEV01<;; urruTOle; TO b' 0we eH. :I:apJ.lUTI'J<;

O'€O'(TJIAElWIAUl) 3.
5. Hand: MaKpoßlO<; cr€crl'JlliwlllXl (80).

Co]. 2.
6. Hand: ßllI.l.~TpI0e; ßOUA(EUT~<;;) Emll{EAllTi}~) lEpou <EpllEiou

MEllqJEW<;; :I:aKuwvl Kai KOl(VWV4J} KW~HXPXUl (so)
KWlllle; 0Eabd.qJfae; Xa(fpElV).
itcrXov rrap' Ö/-IIUV TO EpOUV uIlIV J.lEpO<;; TOU
~J.licrou<;; TOU EPYUTOU urro bEKUTlle;
0we J.lEXPI bEKUTll<;; XoiaK J.lllVWV
TPlWV ou J.li}v aHa Kat Ta~ TpOqJae;
TOU OVOU J.lllVWv TPIWV urro MEO'OPTJ bE­
K(lTTle; J.lEXPI "Mup b€KUTll~ rrAf]PIl·

7. Hand: ßllJ.lf]T{:HOe; cr€crIlJ.lIWIlUl
T[o]l<;; E[crO]J.I€V01<;; urruT(Ol<;;) TO b' 0we 1'.

Co]. 1.

8. Hand: KacrTOpiwv' ßouA{euTTJ<;) E[mJJ.I[€ATJTTJ<;; EPTaTwv]
TWV KaTu TnV uAaßa[crTpwnv J.l€T{UAI'JV)4 :I:aKuWV1J
Kat Tun KOlVWV4J KWJ.l.Up[XQ.I~ 0wb€A<pia<;;]

xaip€lV.

1 Der Anfangsbuchstabe ist aus einem K korrigirt, so dass es
scheint, als wenn anfangs KW/.IlV; geschrieben werden sollte.

2 Das e ist vielleicht aus einem 1'J korrigirt.
a Ob diese Zeile von derselben Hand geschrieben ist, wie das

vorhergehende, oder von einel' will Jouguet nicht mit Sicher-
heit entscheiden.

4 Die Ergänzung ist sicher, da in einer andern, noch nicht ver­
öftentlichten Urkunde vom J, 325 vorkommt AupijÄ.10'; Ka<11:0p{WV ßou­
Ä(€UTYj.;} ETrI/!€Ä.1'JTYj.; EPlllTWV TWV [KIlT]a TYjV UÄ.IlßM-rPIVYjV /!€'jdÄ.(1'Jv).
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€<1XOV rrap' ullwv Ta epoDvTa tmep
ToD tpiaTOU Kat Ta epoOVTa urrep d~~ou

epyaTou TOO «vil TOO T[€]K[TOVO<;; I Il11VWV]
TptWV TWV «rro ME<10rp~ VOUI-Ulvia<;;]
EW<;; <l>aw[qn] TptUKa<;; (so), E[n bE Ta epoOv-]
TU u/lWV rravTa urr[ep] KUfll~AOU].

9. Hand: KU<1TOpiwv EiPUqJll
Tot<;; E<101J.€VOt<;; tma[TOt<;; TO h']

ewe la'.
Lesung, Ergänzung und Auflösung der Abkürzungen sind

so gut wie vollständig Jouguet zu danken.
Wie man bemerken wird, haben wir mit der fünften Columne

begonnen nnd sind dann in umgekehrter Folge bis zur ersten
fortgesJhritten. Dies liegt daran, dass jene das frUheste, diese
das späteste Datum trägt. Man hat ehen in unserer kleinen Rolle
die Eintragungen vom reohten Rande her begonnen, wie die
Semiten, aber nioht die Kopten, zu schreiben pHegen. Doch der
Schreiber der letzten Quittung (1. Columne) hat den Fehler corri­
girt, indem er den Papyro8streifen umkehrte, sodass die yier
ersten Stücke auf den Kopf zu stehen kamen. Was weiter folgte,
wird also in grieohischer Weise yon links naoh }'eohts weiter­
gegangen sein; dooh ist es nicht erhalten, weil hier ein-)tiss
durch die Urkunde geht, der auoh die letzten Buchstaben der
ersten Columne zerstört hat. Dagegen scheint die rechte Seite
vollständig erhalten zu sein; denn wenn auch der Rand Beschädi­
gungen 80 ist er dooh erheblich breiter, als die Zwisohen­
räume, welche die einzelnen Columnen von einander trennen. Das
früheste Datum ist der 8. Thoth ;es also nur eine Woelle
hinter dem aegyptischen Neujahrstage (1. Thoth). Mithin haben
wir hier den Anfang eines Büchleins vor uns, in dllS ein Dorf·
schulze von Theadelphia die Belege für seine l!'inanzverwaltung
während des ägyptisohen Kalenderjahres 324/5 theils seIbel' ein­
trug, theils eintragen liess. Denn das älteste Sf.üok ist, wie wir
sehen werden, wahrsoheinlich von ihm selbst gesohrieben; die
anderen enthalten Quittungen, die ihm ausgestellt sind. Jede ist
von einer anderen Hand oder }'ichtiger yon zwei anderen Händen;
denn jedesmal zeigen auch Text und Untersohrift versohiedene
Sohriftzüge. Offenbar bat der Empfänger der betreffenden Leistung

1 Anoh diese Ergänzung ist sehr wahrsoheinlioh, da in der eben
angeführten Urkunde auoh ein T€KTW\I genannt wh·d.

Rheiu. Mus. f. Pb!loJ. N. F. LXII. 34
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durch seinen Sohreiber die Quittung in das Büohlein eintragen
lassen und sie dann eigenhändig untersohrieben.

Als Empfiinger oder Zahler ersoheint einmal nur ZaKuwv
&1TO KWlln~ 9€llh€Arpia~ (Co!. 3), regelmässig aber l:aKuwv Kal
o KOlVWVOC; KWllapXll1 KWllllC; 9€ab€Arpiac;. Im ersten Falle ist
also die Zahlung seine Privatsaohe, im letzteren leistet er sie in
seiner Eigensohaft als Dorfsohulze, Da es kaum wahrscheinlich
ist, dass sein College in irgend einer Weise hinter ihm zurüclrstand,
wird man annehmen müssen, dass die Urkunden, welche ihn mit·
betrafen, in dupla ausgestellt waren; hiess es in dem einen
Exemplar LaKuWVl Kai T4J KOlVWVlfI, so wird in dem andern, um
einen beliebigen Namen zu wählen, >A/-lIlWVI4J Kai T4J KOIVWV4J
gestanden lutben. Jeder von beiden Komal'chen führte eben ein
Buch, {las zu seiner persönlichen Entlastung dienen .soHte und
daller nur seinen Namen nannte.

Denn dass es auch Quittungen gegeben haben muss, die auf
den Namen jenes KOlVWVOC; lauteten, ergiebt sich aus folgender
Erwägung, Ein Gesetz vom Jahre 410 verfügt für die Gold­
steuer, dass über sie Quittungen ausgestellt werden müssen, die
vor allem den Namen des Leistenden, dann Consulat und Datum,
den Grund der Zahlung und ihren Betrag .enthalten sollen 1. Eine
allgemeinere Bestimmung vom Jahre 3~3 schreibt vor, es müsse
gesagt sein, wieviel die Zahlung betrage, in weloher Form (Natu­
ralien oder Geld) sie geleistet sei, aus welchem Grunde und flir
welohe Indiction 2, Doch diese Gesetze schaffen niohts Neues,
sonllern schärfen nU!' Althergebrachtes ein, weil es tbeils aU!1 Naoh­
lässigkeit, theils um Erpressungen zu erleichtern, nicht immer
beobachtet wurde, Denn schon unsere Urkunde entspricht den
hier gegebenen Vorschriften ganz genau, Jedes einzelne Stück

1 Cod, Theod. XII 1, 178: seil et aurum, quod ea; l~uiuSlllOfZi con·
tl'ibutione l'edigittw, ita debet susceptol'i aUl'al'io consignari, ut secltri·
tatibus nomen infel'entis, dies, consltl, mensis, causa et 8mllllla COIl·
prehendfttUl',

2 Cod, Theod, XII 6, 18: quisquis postlmc, quem exactionis vel
susceptionis 'llanet, non speeialiter, et quid et in qua specie et
ex qui(rus tituliset pro qua indicti01M videatur accepisse, l'escribse1'it,
quadrupli eius "ei, quam debitOI' dedisse se dicit, inlatione multetur, Cod,
Theod, XI 1, 19 vom J, 384: custodita sanctione e111issac primituslegis,
quo apocharum "cl secm'itatum, quae l'estituentur, signatio, cum
a suSCel)tOl'ilms dabitm', ef. fOrlnam, indictionis teneat ct llwuifestationem
eius, quae fuel'it exacta, pmestfttionis ostendat, Vgl. XII 6, 16. 32,
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derselben mit Ausnahme des ersten, von dem wir noch besonders
zu reden haben, entbltlt nämlioh:

1. Consulat uud Tllgdatum, beide eigenhändig vom Empfänger
gesohrieben, auch wo der Text der Urkunde von Sohreiberhllnd
ist. Wenn in einem Falle (Col. 3) ein Sarmates die Datirung,
vielleicht auch die ganze Quittung geRchrieben hat, während
doch eine AIJnion als Empfängerin erscheint, so werden wir in
jenem, wie Jonguet mir brieflich bemerkt, wahrscheinlich den
KUplO<';, jedenfalls den Bevollmächtigten des weiblichen Steuer­
erhebers erblicken dürfen.

2. Die Summe der Zahlung, erst in Buchstaben, dann in
Ziffern geschrieben, also doppelt, sodass' eine fälschende Correc­
tur erschwert< wird.

I

3. Die Art der Zahlung, ob sie in Geld oder Naturalien
erfolgt ist und in was für welchen.

4. Die Indiction, wenn die Leistung für ein ganzes Jahr
gilt (Col. ist sie nur fÜl' einige Monate bestimmt, so wh'd
die Zahl derselben angegeben und Anfangs- und Endtermin genau
nach dem Datum bestimmt (CoI. 1. 2).

5. Den Grund der Zahlung. Dieser ist zweimal ausdrück­
lich angegeben (CoI. 5 TlJlTt 'IToplpupa~. Col. 4 O'IT€P TpOlpWV
AeuKOrLOU), sonst im Titel ausgedrüokt, welollen die Empmnger
ihren Namen beisetzen; denn bei den tl'ITObEKTal },(vou TOU lepou
tlVaßoAtKOu (Col. 3) versteht es sich von selbst, dass sie den
Flachs für das kaiserlicl1e AnaboHcum empfangen, bei den llttJle­
A11Ta1 \€PoO <EpJlEloU ME/llp€W~ (Col. 2) und eplaTwv TWV KlXTa
TTJV tlAaßaO'TptVTtV Jl€TtlAtjV (Col.l), dass die Arbeiter und Arbeits­
tIliere dem einen für eine Reparatm' des Memphitischen Hermes­
heiligthums, dem andern zur Ausbeutung seiner Steinbrüche ge­
stellt werden.

6. Die Namen der Empfänger. Diese erscheinen meist zwei~
mal, zuerst< in der Ueberschrift, wo sie nach dem Vorbilde der
Briefform dem Zahler ihr xaip€w wünschen, dann in der eigen­
lJändigen Unterschrift.. Dass für den weiblichen Empfänger An·
nion sein KUPlOc; oder Bevollmächtigter Sarmates unterschreibt,
ist nicht 111s Ausnahme zu betrachten, wohl aber dass Co1. 4 die
Namensunterscbrift ganz fehlt und nur das Datum von einem der
beiden Empfänger gesetzt ist. Offenbar genügte es, wenn ein
eigenhändiger Vermerk am Schlusse der Quittung stand; dass er
auch den oder die Namen enthielt, war üblich, aber nicht noth­
wendig,
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7. Die Namen der Leistenden. Da also nur Sakaon aus­
drlioklioh genannt ist und docb sein College mit ibm die gleichen
Verpflichtungen zu erfüllen batte, müssen Duplicate 'der Quit­
tungen vorbanden gewesen sein, die dessen Namen enthielten.

Drei Namen unserer Urkunden, die keineswegs zu den
häufigsten gehören, Sak!ton, Sarmates und Kastorion, finden sich
in einem Florentiner PapyroB vereinigtl. Da er gleiohfalls aus
Theadelphia herstammt und naoh seinem Sohriftcharakter in den
Anfang des 4. Jabrh. gehört, werden dieselben Personen gemeint
sein. Dadurch wird der sonst unbekannte Praefectus Aegypti
Ammonios, an den dasbetr. Schriftstück gerichtet ist, wenigstens
annähernd datirt. Ueber Sakaon bietet die l!'lorentiner Samm­
lung auch noch andere Nachrichten, die z. Th. nicht ohne In­
teresse sind. Er hiess mit vollem Namen Aurelius Sakaon, Sohn
des Satabus und der Thermution, und war im Jahre 328 n. ChI'.
58 Jahre alt (14; vgl. 53). Dies ist insofern von Bedeutung,
als es uns erkennen lässt, in welchem Alter er seine Aemter
bekleidet oder, wie wir wohl riohtiger sagen werden, seine
:Munera geleistet hat. Denn im J. 319 Wllr er susceptor annonae
(ouoMro<; 60), 324 Komaroh, also mit 49 und 54 Jahren. Wenn
er erst so spät zu diesen Funktionen gelangte, so erklärt sich
dies wohl daraus, dass vorber sein Vermögen nooh nicht gross
genug war, um ihm munet"a patrimonii aufzulegen; denn im J. a14
muss er noch fiscalisches Saatkorn borgen (54), befindet sioh also
nicht in glänzenden Verhältnissen. Vielleioht hat seine zweite
Ehe, von der Pap. Flor. 36 die Rede ist, ihm zu grösserem
Wohlstande verholfen und ihn damit den Zwecken der kaiser~

lichen Steuerpolitik dienstbar gemacht. Und wie dies bei den
Deourionen vielflJ.(Jh bezeugt ist, soheint sie auch ihn ruinil't zu
haben; denn am Abend seines Lebens finden wir ihn wieder
beim Schuldenmaohen (14. 53). So bietet er ein Beispiel, wie
jedes kleine Vermögen, sobald es sich gebildet hat; von dem
unersättliohen Fisous in Anspruoh genommen wird und unter
seinem Drucke dann sehr bald verschwunden ist.

Wif haben schon oben (S. 521) darauf hingewiesen, dass unser
Quittungsbüohlein sehr bald nach dem 1. Tboth (29. August)
beginnt, d. h. naoh dem Neujahr des ägyptisohen Kalenders. Doch
darf man hieraus nicht schliessen, wie dies an sich ja nahe
dass jenes mit dem Amtsneujahr zusammengefallen sei. Denn

1 Papiri greco-egizii ed. D. Comparetti e G. VitelJi I 36 p. GG.
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rur das J. 265 n. Chr. ist es überliefert, dass die Komarohen am
1. Epiph (25. Juni) antraten 1, und da Sakaon sohon seit dem
10. Mesore (3. August) von amtswegen Zahlungen leistet (Co1. 2),
wird man auoh fÜr seine Zeit dasselbe annehmen dürfen.

Wenden wir uns nun den einzelnen Stüoken zu, so maoM
gleioh das erste die grössten Sohwierigkeiten. Sakaon und sein
College bezahlen eine ansehnliohe Summe; dooh wer sie entgegen­
nimmt und darüber quittiert, ist in diesem einzigen Falle nioht
gesagt Man möohte hiernaoh vermuthen, dass sie in die Dorf­
kasse floss, welohe die Komarohenselbst verwalteten, diese also
zugleioh Geber und Empfänger waren. 3 Talente 900 Denare,
das sind in unserem Gelde 344 l\lark, wenn wir der Bereohnung
den Goldwerth des Denars, den das diooletianisohe Preisedikt
bietet, Z1l Grunde legen. Zwei Jahrzehnte mi.oh dem Erlass des­
selben hatten die Geldkurse zwar vielfach geweohselt, dooh
soheint der Denar um das Jahr 324 trotzdem nioht sehr weit
von seiner früheren Werthung abgewiohen oder wieder zu ihr
zurüokgekehrt zu sein 2. Die genannte Summe deutschen Geldes
dUrfte also dem der Zahlung zwar sicher nicht ge­
nau,. aber doch annähernd entspreohen. Dooh übel' jenen Preis
des Purpurs, für dessen Hälfte sie erlegt wurde, habe ich mir
lange den Kopf zerbroohen und bin auoh jetzt nooh niol)t zu
einer ganz befriedigenden Erklärung durchgedrungen. Da er
fUr die 11. Indiotion gezahlt wird, also rUr einen Zeitrl'.um,
der bei Ausstellung der Quittung sohon vor fünfviertel
Jahren abgesohlossen war, scheint es sioh um eine Steuersohuld
zu handeln. Man ist daher versuoht, zunäohst an die Adaeration
iI'gend einer Naturalleistung zu denken. Aber wenn die Unter­
thanen auch Soldatenkleider liefern mussten, so hat es eine Steuer,
die in Purpurgewändern zahlbar gewesen wäre, dooh niemals
gegeben. Sie konnte soholl deshalb nioht ausgesohrieben werden,

1 Papiri greoo-egizH I 2 Z. 245. 210. Wenn einmal (Z. 184) der
3. Epiph in dem gleiohen Sinne genannt wird, so dürfte es sioh um
eine zufällige Verspätung des Amtsantritts handeln. Auf diese Urkunde
hat Wiloken mich aufmerksam gemacht, dem ioh auoh sonst viele
werthvolle Beiträge zu dieser Untersuchung verdanke. Aber da sie
mehr dazu geführt haben, dass ioh Falsohes strioh, als dass ioh Neues
hinzufügte, kann icb sie im Einzelnen nioht namhaft maohen, sondern
ihm nur im allgemeinen meinen Dank ausspreohen.

\! Seeck, Die Münzpolitik Diooletians und seiner Nachfolger.
Zeitsohr. f. Numismatik XVII S. 36 ff.
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weil die Fab1'ikation jener kostbaren Stoffe kaiserliches Monopol
war. Auch Purpurschnecl,ell konnte man von einem Dorfe nicht
verlangen, das fern der Meeresküste im Fayum lag; zudem unter­
bielten die Kaiser ein grosses Corps von Murileguli und Conchy­
lioleguli, das eigens für das Einsammeln jenes Farbstoffes gebildet
war. Da also diese Erklärung versagt, möchte icb, wenn auch
zweifelnd, die folgende vorlegen. Die Tlf.l~ TrOpq:l\Jpac;; ist der
Preis für das Amtegewand des Dorfschulzen, dh. sie ist gleich­
bedeutend mit der summa honoraria, die seit dem Ende des
1. Jahrhunderts für jede munioipale Ehre gezahlt werden musste.
Die Höhe des Betrages würde gut zu dieser Annahme passen.
Denn wenn die Hälfte annähernd 350 Mark gleiohkommt, so er­
giebt das für das Ganze etwa 700 Mark i diese aber vertheilen
sich auf zwei Komarchen, so dass auf den einzelnen wieder 350
kommen. Und in Bithynien zahlte man zur Zeit Trajans fUr den
Eintritt in deI). Stadtrath 1000-2000 Denare, was damals unge­
fähr 800-1600 Mark entsprach 1. Dass ein aegyptischer Dorf­
schulze etwas weniger als die Hälfte der Summe entrichtete, die
man in den ldeinsten und ärmsten Städten Bithyniens den Buleuten
abverlangte, erscheint durchaus angemessen, namentlich wenu man
bedenkt, dass von Trajan bis auf Coustantin die municipalen
Lasten eher gewachsen, als vel'mindert waren. Voch macht
diese Hypothese drei Annahmen nötbig, von denen meines Wissens
bis jetzt keine einzige beglaubigt ist:

1. Dass es, wie in Bithynien, 80 auch in Aegypten eine
summa honomria gab und das zwar nicht nur fur die städtisohen,
sondern auch für die Dorfbeamten.

2. Dass diese in irgend einer Form Purpur trugen, etwa
als Streifen am Mantel oder am Untergewande. Natürlich hätte
ihnen dieses Amtsabzeicben von den kaiserlichen Fabriken geliefert
werden müssen, woraus sich das Tlf.l~ Tropcpupac;; erklären würde.

3. Die Zahlung erfolgt für die 11. Indiction, also für einen
Zeitra.um, der schon ein volles Jahr vor dem Amtsantritt unserer
Komarcben abgelaufen wari dooh bindert niohts die Annahme,
dass sie innerhalb desselben dellignirt wurden. Aus ihr aber
würde weiter folgen, dass die St,mma honomria schon bei der
Designation fällig wurde, obgleich man die Hälfte erst zwei
Monate nach der Uebernahme des Amtes zu erlegen brauchte.

Für aUe diese Voraullsetzungen habe ich keinen anderen

1 Plin. ad Traian. 112.
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Beweis als unsere Urkunde, und iC}l verkenne }reineswegs, dass
wenigstens die heiden letzten nicht ganz unbedenklich sind; doch
solange keine andere Erklärung jener seltsamen Tll!n 1TOPltUJpa<;;
gefunden ist, muss ml\n diese wohl oder übel gelten lassen.

Nach der zweiten Urkunde (Col. 4) entrichten die beiden
Komal'c}lcn von Theadelpbia 300 Bündel Hen, jedenfalls nicht
ans ibrem eigenen Besitze, sondern aus den Natnralsteuern, die
sie in der ersten Zeit ihrer Amtsführung bei den Dorfhewohnern
eingetrieben haben. Empfänger sind die Komarcben von Leuko­
geion, einem andern Dorfe, das gleichfalls im Faynm gelegen
ist. Als Grund der Leistung wird angegeben urrl:p TPOq>WV Atu­
KO"flou. Da Heu nur znr Ernährung von Reit- oder Zugthieren
bi'aucbbar ist, so wird man annebmen mURRen', daRs Leukogeion
Poststati~n war oder dass dort ein Reitergeschwader stand. Be­
glaubigen lässt sich keins von beiden, und beides ist gleich möglich.
Denn dass sowohl die 'fhiere d('s Heeres als auch der kaiser­
lichen Post durch Naturallieferullgen der Unterthanen ernälu,t
wurden, steht festl. })och wenn das Heu für die Post gesteuert
wurde, mUsste man erwarten, dll.8s nicht die Komarehen, sondern
der manceps cursus die Quittung ausstellte ll. Ich halte
es daher für wahrscheinlicher, dass sich in Leukogeion das Lager
einer Ala befand. Wenn sie in der Notitia dignitatum nicht ver­
zeichnet steht, so ist dieB kein Hindel'niss. Denn als Licinius
seine Truppen, zum letzten Kampfe zusammenzog, könnte auch
sie an den Bosporlls kommandirt sein, wo sie vielleicht zu Grumle
ging oder nach dem Siege Constantius in eine andere Garnison
verlegt wurde. Doch dass sie zeitweilig nioht anwesend war,
bildete gewiss kein Hinderniss, die NaturalbezUge fUr ihre Vel'­
pflegung einzutreiben. Denn war Leukogeion ihr regelmässiges
Standquartier, so konnte man ih1'e Rückkehr jederzeit erwarten.

Die Verpflegung der T1'uppenkörper vollzog sich in der
Weise, dass der Steuererheber (susceptm') von den Naturalien, die
er beigetrieben hatte, täglich. das erforderliche Quantum den
Actllrii übergab, die es dann an die einzelnen Soldaten ver­
theilten 3, Er musste also während seiner ganzen Amtszeit
sich im Lager selbst oder doch in dessen nächster Nähe auf­
halten. Wie er trotzdem die Geschäfte der Stenererhebung be- '

1 Cod. Theod, VIII 5,64. XI 1,9. 21.
2 Pauly-Wissowa IV S.1857.
8 Pauly-Wissowa I S. 301.
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sorgen konnte, wal'. bisller räthselhaft, wird aber jetzt durch
unseren .. Papyros aufgeklärt. Er sammelte eben niollt bei den
einzelnen Bauern, sondern hielt sich an die Komarchen, die inner­
halb ihres Dorfes die Quoten beitrieben und dann die ganze
Masse in das Lager sandten. Die Grossgrundbesitzer aber, die
ansBerhalb der Dorfgemeinde standen, hatten selbst ihre Natural­
steuern,. je nachdem sie für den cursus publicuiJ oder fltr das Heer
bestimmt waren, nach der Poststation oder nach dem Standlager
hinzusohaffen. In dieser Beziehung verfiigt ein Gesetz vom
Jahre 885 1 : nemo posliessorum ad instruendas mans(ones vel eon­
jerendas species excepta limitaneorttm mznona longius delegetur,
sed omnis itimwis et neeessitalis kabita t·atione. Also der Grund­
besitzer wird durch obrigkeitliohen Befehl angewiesen (delegari),
wohin er seine Steuerbeträge zu befördern hat. Gar zu weite
'rransporte sollen ihm, falls es thunlich ist, nicht zugemuthet
werden; doch ist die Verpflegung der Grenztruppen ausdrücklich
von dieser Bestimmung ausgenommen.

Die Susceptorespflegten Decurionen (ßouAEumf) zu sein 2,

also Stadtbewobner. Wenn die Truppen auf den Dörfern lagen,
mussten sie zum Zwecke jener täglichen Vertbeilung zu ihnen'
hinausziehen, oft bis an die ferne Reichsgrenze. Wie unsere
Quittung lehrt, forderte man dies im Anfang des 4. Jahrhunderts
noch llicht von ihnen, sondern iiberliess den Komarchen der
Dörfer, wlllche als Standlager dienten, die Einziehung und Ver­
wendung der erforderlichen Naturalien. Wenn sie später nicllt
mehr als Steuererheber vorkommen, so dürfte dies darin seinen
Grund baben, dass die Decurionen durch ihren höheren CeIisus
und die Gesammtbürgschaft, welche die Ourie fiir ihre Geschiifts­
ftthl'ung übernehmen musste, dem Eiscus grössere Sicherheit
boten.

Die folgende Quittung (Co1. 3) empfängt Sakaon nicht als
Komarch, sondern nur als Bewohner des Dorfes; auch wird sie
ihm allein, nicht mit seinem Coliegen gemeinsam ausgestellt. Es
handelt sicb also um eine Steuer, die er nicht kraft seines Amtes
von den Bauern erhoben hat, sondern von seinem eigenen Grund­
besitz zahlen muss. Sie besteht in 50 Pfund Flachs und wird
für das kaiserliche (lEPOV) Anabolicum entrichtet. Deber dieses

1 Cod. Theod. XII, 21.
2 Cod. Theod. IX 35,2. Xl 7, H. XII 6,9. 20. 22. 24 und sonst·
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hat Rostowzew die Stellen geBammelt 1; doch muss ioh bel,ennen,
dass ioh trotz seiner klaren nnd besonnenen Ausfiihrungen noch
immer nioht weiss, was das Wort bedeutet. Die Quittung wird
gegeben von zwei anobEKTll1, von denen del' erste den weibliohen
Namen Annion trUgt und nicht selbst untersohreibt, sondern duroh
einen männliohen Bevollmäohtigten unterschreiben lässt. Das ist
ungewöhnlich, aber nicht unerklärlich. Denn l!'rauen waren nur
von persönlichen Leistungen unbedingt ausgeschlossen lI, und die
Steuererhebung galt als VermögenslastB, weil man die damit ver·
bundene Thiitigkeit auoh Stellvertretern übertragen konnte, aber
für die etwaigen Ausfalle mit seinem gesammten. Besitz haftbar
war. Wabrscheinlich war jene Annion die Erbin eines Decurionen
und musllte daher die Verpflichtungen übernehmen, die auf dem
Nachlass desselben ruhten. Allerdings findet sich weder aus
früherer nooh aus späterer Zeit ein Beispiel, dass Frauen zu der­
artigen Leistungen herangezogen wurden, obgleich die Gesetze
Constantins und seiner Nachfolger sehr viel von der Steuel'­
erhebung reden. Wenn in unserem l!'alle die Forderungen des
lJ'iscns auch auf die Unterschiede der Gesohlechter keine Rüok­
sicht nehmen, S,) ist dies wohl als eine Besonderheit des Lici­
nianiRohen Regiments zn betrachten, CUr das grosse Bärte der
Steuerpolitik ja charakteristisch war 4. "

In d~n beiden folgenden Quittungen nennen si01 die Aus­
steller ausdrücklich ßOUAEUTai; bei Annion und ihrem männlichen
Genossen fehlt dies Wort, doch halte ich es trotzdem kaum für
zweifelbaft, dass auch sie dem Decurionensbinde angehörten,
Denn abgesehen von wenigen Ausnahmen, wie unBeine in der
4. Columne entgegengetreten ist, war er der Träger der Steue1'·
erhebung. Aber ßOUA€uTai liess sich niobt, wie aiTobEKTal, auf
beide in der 3. Columne vereinigte Namen beziehen, weil ein
Weib wohl manohe DeourionenpHichten erfüllen, aher nicht Decu­
rione Bein konnte j aus dieBem Grunde wird man den Titel weg­
gelassen haben,

Wenn er in den heiden letzten Quittungen steht, ohne

1 Römische Mittheilungen 1896 S.317. Wochensehr. f kl. PhiloL
XVII 1900 S. 115. VgI. Wilckcll, Mch. f. Papyrusf, IV S. 185.

1I Dig. L 4, 3 § 3: eorpomlia 'l1lUnera felltinis ipse sc:mts denegat.
8 Dig, L 4, 3 § 11: exactianeln t,'ibutor'+ln onus patrilltonii esse

constat,
4 Euseb. hist. eccl. X 8, 12. vit. Const, I 55. III I, 7, Vict.

epit, 41,8.
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dass die Stadt genannt würde, in der die Aussteller das De~..
cnrionat bekleideten, so ergibt sich daraus, dass sie sich für
jeden Leser von selbst verstand; es kann also nur Arsinoe ge~

wesen sein, in dessen Gebiet das Dorf Theadelphia lag. Umso
auffälliger ist es, dass sich in der 2. Columne der Decurione
Demetrios EmI1EAt]T~~ eines Memphitischen Heiligtlmms nennt.
Doch bedeutet der Titel wohl nichts anderes, als dass er die
Leistungen beizutreibeu hatte, die flir die Reparatur desselben von
Arsinoe gefordert wurden. Denn auch der em/l€A.t]T~~ e0"9i1To~

ist nur der EI'heber einer Steuer, die in Soldatenkleidern zahlbar
war 1, und im Wesen von einem drrobEKTll~ oder örrobEKTll~ nicht
verscllieden. Aber diese wurde nach einem Gesetz vom Jahre 377
in Aegypten derart erhoben, dass auf 30 Steuerhufen (iuga) ein
Gewand kam 8, und da diese Auflage in eine Zeit fällt, in der
zugleich gegen die Perser und gegen die Gothen gerüstet wurde,
also ganz besondere militärische Anstrengungen nöthig waren, so
darf man vermutlum, dass vorher die Steuer sich über einen
noch weiteren Kreis vertheilte. DM'aus folgt aber, dass nur der
Grossgrundbesitzer ein oder mehrere ganze lUeider zu spenden
hatte; von den kleinen Leuten mUElsten Theilzahlungen erhoben
und davon die Gewänder beschafft werden, und eben hierauf wird
der Titel des 'Besorgers' (emI1EAt]TfJ~) beruhen. Entsprechendes

aber auch von den Leistungen {ÜI' das Hermesheiligthum in
Memphis. Denn die Stadt Arsinoe hat nur einen halben Arbeiter
zu stellen, und für diesen steuern die Komarchen von Theadelphia
den auf ihr Dorf fallenden Theil s. Die Zahlung erfolgt prae­
numerandoj denn sie wird für drei Monate vom 10. Thoth an
geleistet, und lIasseibe Datum die Quittung. Dagegen wird
die Nahrung für den Arbeitsesel, welche Theadelpbia zu liefern
hat, zwar auch auf drei Monate entrichtet, aber diese beginnen
schon mit dem 10. Mesore, also einem Monat früher.

1 Mitteis 45, 11. 46, 10. 59,6. 60, 5.
I! eod. Theod. VII 6, 3.
II Dass TO ~poOv oder tpoOv öj.t'iv ,.u!'poC; 'den euch zukommendeil

Theil' bedeutet, ergiebt sich mit Sicherheit aus den von Jouguet ge­
sammelten Stellen: BGU 405,9-10. P. Amherst 92, 13-15. P. Lond.
II 236, P. Grenf. 11 41, 15. P. Fay. 34, 14. Ob das Particip von atpElv
oder von epElv herkommt, wagen wir nicht zu entsoheiden. [Riohtig
TO atpoOv, wie die älteren Papyri womit im Philox.
pl'Q l'ata übersetzt ist, ungefähr 'der helfende (betr- zutr-) TheU':
darHber Rhein. Mus. LVI 324. Die Red.]
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Es ist zu beachten, dass die Leistungen sowohl für den
Menaclll:lD wie für den Esel nicht, wie in der folgenden Quittung,
mit dem Monataanfang beginnen, sondern erst mit dem' 10. des
}lesore, resp. des Thoth. Man darf daraus wohl schliellsen, dass
es ausserordentliohe waren, wahrscheinlich. wie wir oben schon
bemerkt haben, für eine nöthig gewordene Reparatur des Heilig­
thumlJ. Dass diese nicht von Memphis selbst besorgt wird, son­
dern aucb Arsinoe, also wolll alle Städte der Provinz, vielleicllt
gar der ganzen Diöcese, dazu Arbeiter und Arbeitstbiere stellen.
ist sehr bemerkenswerth. Jetzt versteben wir erst, was Lactanz
(de mort. pers. 7, 8) von den Bauten Diocletians in Nicomedia
erzählt: huc accedebat infinita q?,aedam cupidit.as aecli{ical1di, non
minor p1;,Qvinciarum exactio in cxhibendis operariis et arti{icibu$
ct plaftstris omnibusque quaecumque Bint fabricandis operib~ts

necessaria. Durch die Münzverschleohterung des dritten Jalu'­
hunderts war der Werth des Geldes so sohwankend geworden,
dass die Regierung kaum mehr damit reohnen konnte. Welohe
Nöthe man hier zu bekämpfen hatte und mit wie gewaltsamen
Mitteln man ihrer Herr zu werden sucbte, dafür bietet das
Preisedikt Diocletians das bel,annteste Beispiel. Zu diesen Mitteln
gehörte es auoh, dass die Kaiser fsst nichts mehr bezahlten, son­
dern alles, was sie brauohten, von ihren Unterthanen in Nat1,lralien
erhoben. Wie man Korn, Wein und Kleider fur die Soldaten,
Heu für ihre Pferde steuerte, so wurden auch für die kaiser­
lichen Bauten Arheitsmaterial und Arbeitskräfte zUllamroengetrieben,
oft von weither, um nicht die einzelne Stadt zn sehr zu driicken.
In unserem Falle hat der Herrscher oder seine Beamten den
Befehl gegeben, einen heidnischen Tempel herzustellen. Wir
befinden uns eben in der Zeit, wo Lioinius sich der alten Religion
wieder zugewandt hatte und die Christenverfolgung auf ihrer
Höbe stand. Auch der Inhalt dieser Urkunde ist also ein wei­
terer Beweis, dass sie nicht, wie Viereck will, unter die Allein­
herrilllbaft des christlichen Constantin fallen kann.

Hatten wir hier eine aussel'ordentliche Leistung vor uns,
so zeigt uns die letzte Quittung (CoL 1), dass auch der regel­
mässige Betrieb der kaiserliohen Steinbrüche und Bergwerke,
soweit sie nicht durch Verbl'ecber ausgebentet, wurden, auf Arbeits·
kräften beruhte, welohe die Provinzen steuern mussten. Der Esel
und das Kameel bieten Analogien zn den plaustra des Lactanz,
die epl(hat zu seinen operarii, der T€KTWV zu den arti{ic8s; denn
dies ist ein gelernter Handwerker im Gegensatze zu den gemeinen



532 Seeck

Arbeitern. Alabaster wird in Aegypten gebrochen 1; ob auch im
Gebiet von Arsinoe, weiss ich nicht, doch kommt es darauf auch
gar nicht an, da man ja Arbeiter, wie nach Memphis, so gewiss
Ruch nach beliebigen anderen Orten senden musste 2. Die Stadt
Arsinoe liefert einen, Russ81'dem ein Kameel und einen gelernten
Handwerker. Aber da Zimmermannsarbeit in einem Steinbruch
zeitweilig auch entbehrt werden kann oder doch in geringerem
Umfange gebraucht wird, ist ihr diese werthvollere Leistung jetzt
erlassen und dafür ein zweiter Arbeiter gestellt worden. Thea­
delphia und so wohl auch jedes andere Dorf des Stadtgebietes
hat einen bestimmten Theil der Kosten für jede der menschlichen
oder thierischen Arbeitskräfte zu tragen.

VI.

In dem "Führer durch die Ausstellung" der Papyri des Erz­
herzog Rainer findet sich unter der NI'. 293 die folgende Notiz:
"Pachturkunden vom Jahre 320. Ueber eine Oelbaum' und
Palmenpflanzung, datirt nach dem 6•. Consulat des Constantinus
und Licinius." Hierzu merkt Wessely an: "Unsere chrono­
graphischen Quellen setzen sonst für dieses Jahr an: das 6. Con­
sulat des Constantinus und das erste des Constantinus (Flavius
Claudius Constantinus, Solm des ersteren und Cäsar seit 317)."
So hat man aber am 25. October 320 auch in Aegypten datirt;
denn eine Leipziger Urkunde von diesem Tage ist überschrieben:
['YmlT€lac.; TWV bE6lTOTWV ~f.lWV <PA(aoulou) OÜaAEpiou Kwv­
6TCtVTIVOU LE]ßacrTOD TO (~' Kat <PA(aOUIOU) KAauMou Kwv­
6mvT]ivou a T[o]D EmcpaV€6n1T[OU Kai6apoc.;]. Und Licinius, der

1 Pauly-Wissowa I S.1272.
2 Vielleicht ist der Alabasterbruch im Hel'mopolitischen Gau

gemeint, dessen Dörfer schon im .J. 301 Arbeiter zu seiner Ausbeutung
stellen müssen. Papiri gl·eco·egizii I 3 S. 16.

B Mitteis NI'. 19. Da die Urkunde nach der Indiction sich auf
31~ oder 320 beziehen lässt, spricht det, Herausgeber Zweifel aus, ob
nicht für [<l>A(aoulou) KkauOiou KwvO"Tav-r](vou vielleicht [Oöakep(ou
l\u<lvl]avou zu lesen sei. Denn von dem Buchstaben, welcher dem vou
vorausgeht, sind nur ganz geringe Reste erhalten. Doch bei erneuter
Priifung, die er auf meine Bitte freundlichst anstellte, kam Mitteis zu
dem Ergebniss, dass jene Reste sich unmöglich zu einem a, wohl aber
zu einem 1 ergänzen lassen, uud dasselbe bestätigte mir auch Wilcken.
Dieser schrieb mir: 'In 19,3 kann ich mit einer scharfen Lupe vor
dem v nur em kleines Pünktchen eutdecken. Dies genügt aber, da es
hoch oben steht, die Lesung a vor v auszuschliessen. Dieser Punkt ist
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318 sein fflnftes Consulat bekleidet hatte, legte sich selbst erst
322 das sechste bei, kann es also nicht sellon 320 angetreten
haben. Ob die Datirung jener Pachturkunden falsch gelesen ist,

ob sie auf einem Il'l'thnm des schlecht unterrichteten Concipienten
bemht, können wir nicht entscheiden 1 ; jedenfalls kommen sie fUl'

die Herstellung der aegyptischen Fasten nicht in Betracht. Diese
liefen, wie der Leipziger Papyros uns zeigt, bi!! zum Jahre 320
mit denen zusammen, die auch Constantin in seinem Reichstheil
verkündigen liess. Danach müssen sie inden letzten sieben
Jahren des Licinius gelautet haben:

318 AtKtVIOU LEßMTOU TO E' KaI. Kpla'lTou Kalaapo~.

319 KwvO"TavTlvou LEßMTOO TO E' Kqt AlKtvloU KalO"apo~ 2.

320-KwvatavTlvou LEßaO"Tou TO 1[;' Kat KWVO"TaVTIVOU
KalO"apo~ (8. 532).

321 Toi<; a'lTobox9110"0..,.E:vou; ümITou:; (8. !H8).

322 TOt:<; ll'lTobElx911ao..,.E:vot<;ürraTou; To ß' im Anfang des
Jahrell.AtKtvlOu LEßaaToO TO ;' Kat AtKtvlOU .Kalaapo~ TO ß'
spätestens seit dem 23. Mai (S. 493. 518).

323 Toi~ ll'lTobetX911ao..,.evOI<; ÜrraTOt<; TO T' oder ..,.ET<l TnV
u'lTlnelav AtKIVIOU LEßaaToO TO C;' Kat AIK1V10U Ka{O'apo~ TO ß' s.

324 Toi~ EO'O..,.E:VOI<; umiTOlO;; TO i)' bis friihestens zum 8. Sep~
tember; KpIO'.'lTOU Kat KIJ,lVO'TaVTlVOU KwO'upllJv TO y' späJestens
seit dem 26. December (S. 518).

In dieser Liste spiegelt sieh das wechselnde Verhältniss der
heiden feindlicllen Mitregenten charakteristisch ab. Im Jahre 317
war es zwischen ihnen zu der grösli'ten Annäherung gekommen,
was darin seinen Ausdruck fand, dass beide gemeinsam ihre Söhne
zu Caesaren ernannten. Nun bestimmte die Sitte, das!! der Kaiser
dem Jahre, das seiner Thronbesteigung folgte, den Namen gab,

falls nicht besser berechtigte Anwärter für das Consulat vOl'handen
waren. So waren 293 Constantius und Galerius zu Oaesaren
ernannt nnd wurden 294 zum ersten Mal Consuln; bei seiner

vielmehr am wahrscheinlichsten die Spitze eines Jota. Demnach ist
AIKIVICtVOO ausgeschlossen nnd nur KwvO'TCtVTlvou möglich'.

1 Um mich genauer über diese Datirung zu unterrichten, habe
ich an den Direktor der k. k. Hofbibliothek, Hel'rn Hofrath Ritter VOll

Karabacek, geschrieben, aber bis jetzt noch keinen Beseheid erhalten,
2 Dies Consulat ist für Aegypten beglaubigt durch Papiri grooo­
I 60 S.112.
II Von den zwei Oxyrhynchos-Papyri I 42. 60 zeigt der erste

b~ide Jahl'esbezeichnullgen nebeneinander, der zweite uur die erste allein.
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Abdanlmng 305 erhob sie Diocletian zu Augusti, den Severull
und den Maximinus zu Caesaren, und 306 bekleiden jene beiden,
307 diese dllS COl1sull1tj Licinius wurde 308 Kaiser, 309 Consul.
DemgemltEls hätte das Jahr 318 dem Crispus und dem Sohne
des Lieinius als den beiden älteren der neuernannten Oaesal'en,
319 Constantin Ir. als dem jüngsten gellören miissen. Doch seill
Vater, der als älterer Augustus die Oonsuln zu bestimmen hatte,
wollte dadurch die innige Eintracht der beiden Reichshälften
betonen, dass er jedesmal den Auguatua der einen mit einem
Caesar der nndern verband. Er ernannte dnher rur 318 neben
seinem Sohne Crispus den r,ieinius, für SBI neben dessen Sohn
sich BelbBt zu Consuln. Wenll auf diese Weise der jüngere
Augustus früher zu seinem fünften Conaulat gl:'langte, als der
ältere, so war diese Zurücksetzung seiner eigenen Person eine
grosse Höflichkeit, die Constantin seinem Mitregenten erwies.
Denn auf diese Ehre legten auch die Kaiser Werth, und wenn
sie sie nicl1t gleichzeitig iterirten, pflegte der ältere seinen Vor­
rang auch dadurcll auszudrücken, dass er dem jiingeren in der
Zahl voranging. Doch kurz vorher war ja auch Licinius gegen
CODatantin höflich gewesen, indem er 316, wie wir oben (8.492)
gesehen haben, die ägyptische Zählung von dessen Regierungs­
jahren in seinem Sinne veränderte. So beherrschte von 316
bis 319 die höchste Courtoisie daB Verhalten der beiden Mit­
regenten zu einander, und auch die Jahrbenennung von 320
brauchte daran nichts zu ändern. Denn wenn Constantiu, nach­
dem er im fUnften Oonsulat hinter seinem Kollegen zurück­
gestanden btte, sioh jetzt, wo sein jüngster Caesar an der Reihe
war, das secbste vor jenem beilegte, so war dies ganz in der
Ordnung. Bei den Designationen für 321 wird er aber unhöf·
lieh, Wenn die Caesaren ihre Consulate iteriren sollten, 80 war
es angemessen, dass zuerst die beiden älteren, CriapulJ und Lici­
nius, darankamenj doch der letztere wird übergangen, und da8
Jallr beisst in den Constalltinischen Fasten Orispo el Oonstantino
Oaesa1'wus ifertml cOlf,suUbus. Dies ist denn auch das erste Con­
sulnpaar, dem Lieinius in seinem Reiehstheil die Anel'kennung
vel'sagt j 321 beginnt jenes 1'0\<;; arrobelx8llO'0l.U(V01<;; ÖmlT01<;,
das bis zum Ende seiner Regierung in Aegypten geltend blieb.
Bald nach dem Anfang 322 greift er dann auoh thätig in
die Prärogative seines älteren Mitregenten über, indem er
selbst die Consuln für dieses Jahr ernennt. Doch kommt el'
bald davon zurüok und begnügt sieb damit, die von Constantin
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ernannten im Orient nicht verkündigen zu lassen. Dies ist
ein Kennzeichen jenes schwankenden Verhaltens, von dem der
Anonymus Valesianus redetl. Bald iiberwlegt der Hass und
treibt den Licinius zu Uebergriffen, bald lässt die Fnrcht ihn
wieder einen llalben Schritt riickwärts thun.

Da die Designationen für das COll!mlat von 321 natürlich
in das vorhergehende Jahr gehören, so wird in dieses der An­
fang deI' Misshelligkeiten zwischen den Mitregenten zu setzen
sein. Und 320 begannen nach den Chroniken die Christen­
verfolgungen des Licinius 2. Um diese Zeit schickte LMtanz sein
drohendes Buch de mortibus persecutm'um naoh Nicomedia, wo
,iener r~8idirie, um den neuen Verfolger durch das Schicksal seiner
Vorgänger zu warnen 3, Wahrscheinlich war es durch Constantin
veranlasst, dessen ältesten Sohn der Verfasser im christlichen
Glauben erzogen hatte. Und wenn der Kai8er 8eIbst bei den
Designationen für 321 den Sohn des LioiniuB iiberging, 80 8011te
wohl auch dies nur Drohnng seiu, um den Mitregenten von
seinem gottlosen Beginnen abzu8ehreeken. Doch blieb e8 darum
nieht weniger eine öffentliche Beleidigung und wurde als solche
empfunden. Und nachdem die Gegnerschaft einen 80 verletzenden
Ausdruck gefunden hatte, spitzte Bie sieh von Jahr zu Jahr
schärfer zu, bis sie endlich 324 zum offenen Kriege führte:

1 5, 22: cum 'lJ(f,'rias8et intel' 8uppZilmnUa et supcl'ba mandata, iram
Gonstantini merito Il.'l:citavit.

2 Cedrenus 495 setzt ihren Anfa,ng iu das 14. uml 15. Jahr Con.
stantins, Hieronymus in das 15. Beide bedeuten jedes für
sich nicht viel, aber ihre Uebereinstimmung ist doch heachtenswerth.

3 Seeek, Geschiohte des Untergangs der antiken Welt 12 8: 459.

Greifswald. Otto Seeek.




